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Die Berechnung der Erwerbslosenunterstützung.
Von Gustav Wasewitz, Berlin-Friedrichshagen.

Wenn in letzter Zeit immer wieder

eine Aenderung der Erwerbslosenunter¬

stützung, insbesondere ihre Berechnung nach

festen, dem Verdienst entsprechenden Sätzen

gefordert wird, dann hat das seinen Grund. Die

jetzige Unterstützung ist unabhängig von dem

bisherigen Verdienst des Erwerbslosen, sie wird

durch das Alter und die Ortsklasse (neuerdings
auch noch durch eigenen Haushalt und fehlende

Familienzuschläge) bestimmt. Andererseits ist

aber der Erwerbslosenbeitrag von dem Ver¬

dienst des Beschäftigten zu entrichten, er steht

also auf einer ganz anderen Grundlage als die

Erwerbslosenunterstützung. Das ist bereits ein

auf die Dauer unhaltbares Mißverhältnis. Dazu

kommt noch die Art der Berechnung der Unter¬

stützung, die einen Widerspruch herausfordern

muß und das Verlangen nach einer Neurege¬
lung nicht zur Ruhe kommen läßt. Wie die

Tagespresse berichtet, soll sich die Reichs¬

regierung auch schon ernstlich mit der Schaf¬

fung von Lohnklassen für die Erwerbslosen¬

fürsorge beschäftigen. Wie notwendig diese

sind, sollen die nachfolgenden Zeilen zeigen.

Nach § 10 der Verordnung über Erwerbs¬

losenfürsorge erläßt der Reichsarbeitsminister

über Art, Höhe und Dauer der Erwerbslosen¬

unterstützung die erforderlichen Anordnungen.
Der Erwerbslose erhält für seine Person die

sogenannte Hauptunterstützung. Diese erhöht

sich durch Familienzuschläge für Angehörige,
die gegen den Erwerbslosen einen familienrecht¬

lichen Unterhaltsanspruch haben oder im Falle

seiner Leistungsfähigkeit haben würden und bis

zum Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit
von ihm ganz oder in der Hauptsache unter¬

halten worden sind. Zur Regelung der Erwerbs¬

losenunterstützung hat der Reichsarbeitsminister

Höchstsätze angeordnet, die bei der Be¬

rechnung der Unterstützungen nicht über¬

schritten werden dürfen und die Grundlage für

die Festsetzung der Erwerbslosenunterstützung
bilden. Beeinflußt wird aber die Höhe der Unter¬

stützung durch die Vorschriften des § 7 der

Verordnung, der die Kürzung der Erwerbslosen¬

unterstützung und den Begriff der „Bedürftig¬
keit" im Sinne der Erwerbslosenfürsorge be¬

handelt. Nach diesen Vorschriften sind Ein¬

nahmen des Erwerbslosen, insbesondere

Zinsen von Spargroschen und dergleichen
(abgesehen von gewissen Ausnahmen) voll

auf die Erwerbslosenunterstützung anzurechnen.

Unterstützungen, die der Erwerbslose

auf Grund eigener oder fremder

Vorsorge bezieht, sowie Rentenbe¬

züge sind zur Hälfte ihres Betrages auf die

Erwerbslosenunterstützung anzurechnen. Ge¬

kürzt wird die Unterstützung des Erwerbslosen

auch in einem gewissen Umfange durch den

Verdienst aus Gelegenheitsarbeiten.

Eine bedürftige Lage des Erwerbslosen

ist nach § 7 Abs. 1 der Verordnung nur anzu¬

nehmen, wenn die Einnahmen einschließlich

der in seinem Haushalt lebenden

Familienangehörigen derart geringe
sind, daß er nicht imstande ist, damit den not¬

wendigen Lebensunterhalt zu bestreiten und

soweit ihm keine familienrechtlichen Unterhalts¬

ansprüche zustehen, deren Erfüllung den not¬

wendigen Lebensunterhalt ermöglichen würde.

Bei der Feststellung der „Bedürftigkeit" soll zu¬

erst geprüft werden, welche Einnahmen die¬

jenigen Angehörigen haben, für die ein

Familienzuschlag zu zahlen wäre. Sämtliche

Einnahmen (einschließlich der des Erwerbs¬

losen) sind nach den bereits geschilderten
Grundsätzen auf die Gesamtunterstützung
(Hauptunterstützung nebst Zuschläge) anzu¬

rechnen. Dann ist zu ermitteln, ob und welche

Angehörigen des Erwerbslosen ihm nach ge¬

setzlichen Bestimmungen unterhaltspflichtig
sind. Diese Unterhaltsbeiträge werden gleich¬
falls auf die Gesamtunterstützung angerech¬
net. Und schließlich ist auoh noch festzu¬

stellen, inwieweit die im „Haushalt des Erwerbs¬

losen lebenden" Verwandten, Verschwägerten
usw. zur Unterstützung des Erwerbslosen heran¬

gezogen werden können. Uebersteigt ihr Ver-



dienst eine gewisse Höhe, dann wird auch dieser

auf die Gesamtunterstützung des Erwerbslosen

zur Anrechnung gebracht. Zur Feststellung

dieser „Abgabepflicht" kann der Erwerbslose

lt zv» ungen werden, Verdienstbescheinigungen

beizubringen. Selbstverständlich muß dem Abg¬

abepflichtigen ein bestimmtes Existenzmini¬

mum zugestanden werden. Es sind zu diesem

Zwecke „Berechnungssatze für die Bedürftig¬

keitsprüfung" aufgestellt worden, die sich nach

etlichen Verhältnissen richten, teilweise aber

auch nach anderen sachlichen Grundsätzen

festgesetzt wurden. In Berlin betragen diese

Berechnungssätze zurzeit für Personen über

21 Jahre 4 Mk., lür Personen unter 21 Jahren

2,40 Mk
,
für ein Ehepaar 5 Mk. und für jedes

Kind od r sonstigen unterhaltspflichtigen An¬

gehörigen der abgabepflichtigen Person 1,05 Mk.

täglich. Was über diesen Berechnungssätzen

liegt, ist abgabepflichtig und von der Gesamt¬

unterstützung des Erwerbslosen zu kürzen. Er¬

hält beispielsweise ein Erwerbsloser mit seiner

Ehefrau wöchentlich 13.02 Mk. und verdient ihr

unverheirateter Sohn wöchentlich 35 Mk.f dann

Ist der 7x4 = 23 Mk. übersteigende Betrag,

also 7 Mk., von der Unterstützung zu kürzen,

die dadurch von 13,02 Mk. auf 6,02 Mk. herab¬

sinkt. Besteht die Familie noch aus mehreren

Mitgliedern, oder leben in dem Haushalt noch

mehr Angehörige des Erwerbslosen, dann er¬

gibt sich dadurch eine weitere und oft recht

komplizierte Berechnung. Wohnungsnot und

Kriegsfolgen beeinflussen die Unterstützung des

Erwerbslosen. Erstere zwingt in früher nicht

bekanntem Umfange Familienangehörige in ge¬

meinsamem Haushalt zusammen zu leben,

Kriegsrc nten usw. geben die Grundlage zu Kür¬

zungen von Unterstützungen. Dafür ein Bei¬

spiel, das wir aus einer Anleitung des Landes-

itibt itsamtes entnehmen. Angenommen, die

Familie des Erw* rbslosen besteht aus:

1. dein erwerbslosen Ehemann, ohne Ein¬

kommen,

2. dir Ehefrau, die als Heimarbeiterin neben¬

her I ML wöchentlich verdient.

3. einem erwerbsunfähigen Sohn über 21 Jahre,

der wöchentlich 10 Mk. Rente bezieht,

4. einem zwölfjährigen Kinde,

5. einer erwerbsunfähigen Mutter, die wöchent¬

lich 5 Mk. Zinsen erhält,

Ö. einer über 21 Jahre alten Schwester des

Erwerbslosen, die wöchentlich 30 Mk. ver¬

dient,

7. einem über 21 Jahre alten Sohn, der

23 Mk. Wochenlohn hat,

S. einer nicht erwerbstätigen Tochter über

21 Jahre mit wöchentlich 32 Mk. Hypo-
thekenzinsen.

Darnach würde die Gesamtuntei Stützung für

die unter 1—5 aufgeführten Personen wöchent¬

lich 20,04 Mk. betragen. Anzurechnen sind von

der Gelegenheitsarbeit der Ehefrau 2,80 Mk.,

von der Rente des Sohnes 5 Mk. und den

Zinsen der Mutter der volle Betrag = 5 Mk.,

zusammen 12,80 Mk. Demzufolge ständen den

von dem Erwerbslosen zu unterhaltenden Per¬

sonen 20,04 — 12,80 = 7,24 Mk. wöchentliche

Unterstützung zu. Die unter den Ziffern 6—8

aufgeführten Angehörigen des Erwerbslosen

verdienen zusammen 87 Mk. wöchentlich, als

Existenzminimum werden ihnen dreimal 28 Mk.

= 84 Mk. zugestanden. Da ihr Gesamtein¬

kommen diesen Betrag um 3 Mk. übersteigt,
werden auch diese noch von den 7,24 Mk. ge¬

kürzt, so daß der Erwerbslose nach diesem Er¬

gebnis für sich, seine Ehefrau, zwei Kinder

und die Mutter insgesamt 4,24 Mk. wöchent¬

liche Erwerbslosenunterstützung ausgezahlt er¬

hält. Jede Veränderung in den Verdienst- oder

Einkommensverhältnissen der Angehörigen be¬

einflußt sofort die Höhe der Unterstützung.
Oftmals wird diese überhaupt versagt, wenn

nach Anrechnung der Einkommen von Familien¬

mitgliedern auf den Unterstützungssatz nichts

mehr übrig bleibt. Allerdings kommt es auch

vor, daß beide Ehegatten «us wirtschaftlichen

Ursachen dauernd einer Beschäftigung nach¬

gehen müssen. Wird einer von ihnen erwerbs¬

los, dann hat er Anspruch auf die Hauptunter¬
stützung. Dabei wird dann wieder der Betrag
angerechnet, den der andere Ehegatte über das

Existenzminimum verdient. Erzielt der Ehe*-

mann 35 Mk. wöchentlich, dann wird die Unter¬

stützung seiner erwerbslos gewordenen Ehe¬

frau um 7 Mk. gekürzt, so daß sie statt

^,72 Mk. nur noch 2,72 Mk. wöchentliche Hnupt-
unterstützung beziehen kann. Steigt sein Ver¬

dienst, dann verringert sich die Unterstützung

entsprechend, bis sie ganz fortfällt, sinkt sein

Lohn, dann erhöht sich die Erwerbslosenunter¬

stützung der Ehefrau, aber nur bis zur Grenze

dts Höchstsatzes. Dieses nur aus der Eigenart
der jetzigen Vorschriften der Verordnung über

Irwerbslosenfüisorge erklärliche Berechnungs¬

system zwingt nicht nur die Verwaltungsorgane,
fortdauernd den Anspruch des Erwerbslosen zu

beobachten, sondern ist auch die Quelle

ständiger Diffeienzen, die noch dadurch erhöht

werden, daß die Beitragszahlung bei der Be¬

im ssung der Leistungen gänzlich unbeachtet

bleibt. Trotz jahrelanger Beitragspflicht kann

die Erwerbslosenunterstützung versagt werden,
wenn dir Nachrechnung der Abgabepflicht ein

Resultat ergibt, das die vollständige Verrech¬

nung der Unterstützung gestattet. Dieser Zu¬

stand kann erst durch die Umwandlung der Er¬

werbslosenfürsorge in eine Arbeitslosenver¬

sicherung restlos beseitigt werden. Vorerst

würde aber eine Bemessung der Erwerbslosen¬

unterstützung nach Lohnklassen die gröbsten
Ungleichheiten beseitigen.

i:>h



Umbau der Erwerbslosenversicherung.
Von Paul Dittrich, Breslau.

Ueber
das Recht auf Arbeit sagt Artikel 163

der deutschen Reichsverfassung:
Jedem Deutschen soll die Möglichkeit ge¬

geben werden, durch wirtschaftliche Arbeit

seinen Unterhalt zu erwerben.

Und weiter heißt es dort:

Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit
nicht nachgewiesen werden kann, wird für

seinen Unterhalt gesorgt.

Von der Durchführung dieser Verfassungs¬

bestimmungen sind wir noch weit entfernt. Es

ist lediglich durch Verordnungen mannigfacher
Art die zurzeit gültige Erwerbslosenfürsorge ge¬

schaffen worden.

Nach der Zusammenstellung des Internatio¬

nalen Arbeitsamtes zu Genf vom Jahre 1925

haben eine Anzahl europäischer Staaten und

Australien die Versicherung gegen Arbeits¬

losigkeit eingeführt, aber kein Staat hat ein

ideales System gefunden. Es ist eben noch alles

in der Entwickelung.
Die verschiedenen Staaten haben zwei Wege

eingeschlagen, die der Z w a n g s Versicherung
und die der freiwilligen Versicherung. Um

alle Erwerbstätigen zu umfassen, kann nur die

Zwangsversicherung die Norm der Zukunft sein.

Auch bei der Zwangsversicherung sind in einer

Anzahl von Ländern nicht alle Kreise der Ar¬

beitnehmer eingeschlossen.
Interessart fiir unsere Untersuchung ist die

Aufbringung der Mittel für die zu Unter¬

stützenden. In der Mehrzahl der Fülle werden

von den öffentlichen Körperschaften — Staat

und Gemeinden — Zuschläge gezahlt, der

andere Teil muß von den Arbeitgebern und

Arbeitnehmern aufgebracht werden, wobei die

• inzelnen Quoten ganz verschieden sind. Eine

Ausnahme hiervon machen Großbritannien mit

Irland, wo bestimmte Beiträge für Männer und

Frauen und männliche und weibliche Jugend¬
liche nach bestimmten Sätzen für alle Berufe

erhoben werden, wenn auch der Staat für jede
Person einen bestimmten Betrag besteuert;
außerdem auch Rußland, wo die Arbeitgeber
I tmtliche Kosten tragen müssen.

Die Leistungsfähigkeit hängt wie bei allen

Versicherungen im wesentlichen von den ver¬

fügbaren M tteln ab. Nimmt die Arbeitslosig¬
keit, wie zurzeit in Deutschland große Dimen¬

sionen an, so werden die Arbeitnehmer, Arbeit¬

geber und öffentlichen Kassen in drückender

W eise belastet. Wenn der Kreis derjenigen, die

die Mittel d-^für aufbringen sollen, nur auf die*

Arbeitnehmer und deren Arbeitgeber beschränkt

bleibt, die irgendeinem Zweige der Sozialver¬

sicherung unterworfen sind, so kann die Be¬

lastung besonders für die Arbeitnehmer fast un¬

erträglich werden, wobei zu berücksichtigen ist,

dab hierbei meist die am schlechtesten be¬

zahlten Arbeitnehmer in Frage kommen. Hinzu

kommt noch, daß diese Schichten zurzeit noch

durch die Unterstützung erwerbsloser Ange¬
höriger stark in Mitleidenschaft gezogen sind.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der

europäischen Staaten ist seit dem Kriege eine

bedeutend geringere. Dies verführt dazu, mög¬
lichst nur die allemotdürftigste Unterstützung
zu gewähren und noch diejenigen davon aus¬

zunehmen, denen ein gesetzliches Recht auf

Unterhalt durch die Angehörigen gegeben ist.

Die Folge ist ungenügende Ernährung, Disposi¬
tion zur Erkrankung, außer anderen Nachteilen,

die ein Volk schnell physisch und moralisch

herunterbringen müssen. Die Not veranlaßt

auch viele, andere soziale Einrichtungen in An¬

spruch zu nehmen, deren Mittel dann ihren

eigentlichen Aufgaben zum Teil entzogen

werden. Im besonderen müssen in Deutschland

die Krankenkassen in kaum erträglicher Weise

dafür herhalten. Not bricht Eisen und nur der

Unverständige wird diese Folgeerscheinungen
nicht richtig würdigen können. Auf der an¬

deren Seite müssen sich aber die Krankenkassen

gegen diese Ueberlastung wehren, um nicht zu¬

sammenzubrechen, was sehr oft große Härten

am unrechten Ort zeitigen muß.

Außerdem müssen auch die Gemeinden große
Summen für diejenigen Erwerbslosen aufbrin¬

gen, die nicht von der Erwerbslosenfürsorge
erfaßt werden, wodurch andere Aufgaben leiden,

die vielleicht zum Teil auch zur Belebung des

Arbeitsmarktes beigetragen haben würden.

Wie ist diesen Uebelständen abzuhelfen? Durch

Beschaffung von reichlicheren Mitteln. Und es

gibt einen Weg, der allerdings sehr von der

bisherigen kleinlichen Art abweicht, nur die¬

jenigen heranzuziehen, die im allgemeinen am

meisten und ersten der Erwerbslosigkeit an¬

heimfallen. Wenn auch jetzt die Angestellten
bis zu 6000 Mk. Einkommen mit herangezogen

werden, so ist dies noch kein sicherer Weg,

um dauernd Abhilfe zu schaffen.

Alle Volksgenossen haben die Verpflichtung,
tür die Erwerbslosen einzutreten, wie ja auch

dies aus der Verfassung zu folgern ist. Und

es gibt ein ziemlich gerechtes System, durch das

dieses zu bewirken ist!

Nicht Zuschläge zum Krankenkassenbeitrag,

sondern Zuschlüge zur Einkommensteuer (Lohn¬

steuer und Selbsteinschätzer). Der Prozentsat/,

der dann erhoben werden wird, wird ein ganz

geringfügiger sein, wenn eben alle dazu bei¬

tragen müssen. Es ist ein unzweifelhaftes Un¬

iecht, wenn, wie es bisher geschieht, nur die

Krankenkassenpflichtigen und — wie neuet-

dings beschlossen worden ist — auch die An¬

gestellten mit einem Einkommen bis 6000 Mk.

die Mittel allein aufbringen müssen, ohne eine:.

Volkst. I



absoluten Anspruch zu haben, da immer noch

die Bedüiftigkeitsfrage geprüft wird.

Die Entlastung der Kommunen und der Kran¬

kenkassen ergibt sich dann von selbst. Es muß

auch vielen, die ein gutes Einkommen haben,

eine Genugtuung sein, für die darbenden Volks¬

genossen mit einzutreten. Hier kann der wirk¬

liche, leider so oft gemißbrauchte Gemeinsam«

keitssinn sich voll betätigen. Es würde dann

auch noch nebenbei eine Entlastung derjenigen

eintreten, die wegen geringen Einkommens von

der Steuer befreit sind, da dann auch hier keine

Zuschläge erhoben werden können.

Mit dem alten System, nur die wirtschaftlich

Schwachen mit den sozialen Lasten zu be¬

denken, muß doch einmal gebrochen werden.

Bei der vorgeschlagenen Norm können auch

die Arbeitgeber mit dem gleichen Betrage

herangezogen werden, den die Lohnsteuer¬

pflichtigen zu leisten haben.

Heilfürsorge der Angestelltenversicherung für Kinder

von Versicherten.
Von Fritz L

Die Volksgesundheit wird seit jeher von

großen Volksseuchen bedroht; besonders

ist es dic Tuberkulose, die verheerende Wir¬

kungen ausübt. Die allgemeine Not während

der unheilvollen Kriegs- und Nachkriegsjahre

hat dazu beigetragen, daß sich die Volkskrank¬

heiten in einem erschreckenden Maße noch

weiter ausbreiten konnten. Der Kampf gegen

die Volksseuchen und der Wiederaufbau der

Volksgesundheit ist daher die wichtigste Auf¬

gabe der Zeit. Während es nun bei anderen

Volkskrankheiten bereits gelungen ist, einen

allmählichen Stillstand oder gar einen Rück¬

gang der Erkrankungsziffern zu erzielen, ist

dies bei der Tuberkulose nicht der Fall, viel¬

mehr wird auf eine Umfrage des Reichsgesund¬
heitsamts und des Deutschen Zentralkomitees

zur Bekämpfung der Tuberkulose aus Mittel-,

Nord- und Ostdeutschland eine weitere Aus¬

dehnung dieser Seuche berichtet. Eine be¬

sondere Anfälligkeit besteht naturgemäß bei

Kindern. Nach den Ergebnissen der jährlichen
Umfrage der Medizinalabteilung des Preußi¬

schen Wohlfahrtsministeriums bei den Regie¬

rungspräsidenten nach det Zahl der tuber-

kulösen Schulkinder waren dies 1913 S,3 und

1923 32,7 vom Tausend. Wenn nun auch 1924

die Zahl auf 25,7 \om Tausend zurückgegangen

ist, so ist dieser Tnusendsatz gegenüber dein

des letzten Vorkriegsjahres erschreckend hoch

und zeigt, dab bei den gefährdeten Kindern der

Kampf gegen die Tuberkulose mit aller Kraft

einsetzen muh. An der Durchführung ent¬

sprechender Maßnahmen haben sich neben den

mannigfachen Wohlfahl tsorganisationen seit

Jahren auf verschiedene Landesversicherungs¬

anstalten als Träger der Invalidenversicherung

in großzügiger Weise beteiligt. Einige Landes-

i »rsicherungsanstalten haben sich bereits eigene

Kinderlungenheilstätten zugelegt. Auch die

Reichsversicherungsanstalt für Ang« stellte

(RfA.) als Trfiger der Angestelltenversicherung
hat sich nunmehr entschlossen, allgemein an

der Heilfürsorge für behandlungsbedürfiige

tuberkulöse, tuberkulosegefährdete oder rachi¬

tische Kinder ihrer Versicherten, einschließlich

a n g e r
,

Berlin.

der Waisenrentenempfänger und der Kinder

von Ruhegeldempfüngern im Alter von 6 bis

lö Jahren teilzunehmen, nachdem sie sich be¬

reits seit Anfang des vorigen Jahres an der

entsprechenden Fürsorge für Waisenrenten¬

empfänger ihres Versichertenkreises beteiligt

hat.

Die RfA. führt die Kinderheilfürsorge nicht

selbst durch, sondern beteiligt sich lediglich

unter Mitwirkung des Vereins Landaufenthalt

für Stadtkinder, Reichszentrale für die Ent¬

sendung von Kindern zum Erholungsaufenthalt,
Berlin W 9, Eichhornstraße 8, an den von den

bestehenden Organisationen, die sich mit der

Entsendung von Kindern befassen, weiterhin

durchzuführenden Heilverfahren bis zur Hälfte

der Kurkosten einschließlich Reisekosten.

Uebei die Voraussetzung der Zuschuß¬

gewährung hat die RfA. im Einvernehmen mit

der vorgenannten Reichszentrale Richtlinien

aufgestellt, aus denen folgendes zu entneh¬

men ist.

Bedingung für die Gewährung eines Zu¬

schusses ist:

1. daß es sich um behandlungsbedürftige
tuberkulöse, tuberkulosegefährdete und rachi¬

tische Kinder handelt, und daß Aussicht auf

Wiederherstellung der Gesundheit besteht, was

durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist,
2. daß das Heilverfahren in einer ärztlich ge¬

leiteten, mit Einrichtungen zu zweckent¬

sprechender ärztlicher Behandlung ausgestatte¬
ten Heilanstalt innerhalb des Deutschen Reichs¬

gebietes durchgeführt wird,
3. daß nach Abschluß der Kur neben der Ge¬

samtkostenrechnung ein ärztlicher Befund über

den Erfolg der Kur der RfA. eingereicht wird.

Jeder Antrag mit den erforderlichen Unter¬

lagen ist der für den Wohnort des Kindes zu¬

ständigen Bezirksfürsorgestelle (Gesundheits¬

amt, Jugendamt, Wohlfahrtsamt und dergl.)

vorzulegen. (Die Antragsvordrucke sind bei

den Bezirksfürsorgestellen erhältlich; ausnahms¬

weise können sie auch unmittelbar von der

RfA. verlangt werden.)
Die Bezirksfürsorgestelle übernimmt nach

Prüfung der Unterlagen durch ihre Unterschrift

die Verantwortung für die Vollständigkeit und
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Richtigkeit der Angaben und leitet den Antrag

unmittelbar an die Reichszentrale, die ihn an

die RfA. nach Vorprüfung weitergibt. Auch die

Krankenkassen reichen die von ihnen vor¬

bereiteten Anträge der zuständigen Bezirks¬

fürsorgestelle zwecks Weiterleitung an die

Reichszentrale ein. Vor Zuleitung des Antrages

an die Reichszentrale muß in jedem Falle die

Hälfte der Kosten des Heilverfahrens sicher¬

gestellt und ein entsprechender Vermerk im

Antrage eingetragen sein. Eine Zweitschrift des

Antrages bleibt bei den Akten der Bezirksfür¬

sorgestelle.
Die RfA. teilt ihre Entscheidung der Reichs¬

zentrale mit; unmittelbarer Verkehr der ört¬

lichen Fürsorgestellen, der Krankenkassen, der

Angehörigen des Kindes usw. mit der RfA.

erübrigt sich daher. Die endgültige Abrech¬

nung der RfA. mit der Reichszentrale erfolgt

erst, nachdem diese den Befund des Kindes bei

der Entlassung aus ler Heilstätte und die Rech¬

nung über die dort entstandenen Kurkost m ein¬

schließlich Reisekosten eingesandt hat. Etwaige
Anfordet ungen auf Vorschußleistungen bis

z»Tr Höhe des von der RfA. zu leistenden Zu¬

schusses Sind mit den Anträgen an die Reichs-

central* einzureichen. Der Zuschuß der RfA.

ist in voller Höhe zur Deckung der Kurkosten

einschließlich Reisekosten zu verwenden; ein

Abzug für andere Zwecke, insbesondere sach¬

liche oder persönliche Kosten der Reichs¬

zentrale oder der sonstigen beteiligten Stellen

findet nicht statt.

Zur ordnungsgemäßen und schnellen Durch¬

führung des Zuschußverfahrens ist es unbe¬

dingt notwendig, daß alle im Antragsvordruck
vorgesehenen Fragen sorgfältig und genau be¬

antwortet werden. Im übrigen ist der Antrag
auf Bewilligung des Zuschusses stets vor An¬

tritt de*s Fleilverfahrens zu stellen.

Für Kinder unter 6 und über 16 Jahren wird

ein Zuschuß nur ausnahmsweise gewührt; bei

nicht mehr Schulpflichtigen ist der Beruf an¬

zugeben.
Um die Erfassung der heilbedürftigen Kinder

der Versicherten der RfA. sicherzustellen, legt
die RfA. den größten Wert darauf, daß den

Vertrauensmännern der AngestelltenVersiche¬

rung Gelegenheit zur tätigen Mitarbeit auf

diesem Füi sorgegebiet und Sitz und Stimme in

den Ausschüssen bei den Landes- und Provin-

zialstellen sowie bei den Kreisstellen gegeben
wird. Sie hat ihre Vertrauensmänner gebeten,
sich mit d_?n genannten Stellen in Verbindung

zu setzen und ihre Aufnahme als Mitglied in die

Ausschüsse zu bewirken. Im Vorstande des

Vereins Landaufenthalt für Stadtkinder ist das

Direktorium der RfA. durch eines seiner Mit¬

glieder vertreten.

Das Zuschußverfahren der RfA. für die heil¬

bedürftigen Kinder ihrer Versicherten ist ebenso

wie das Heilverfahren für die Versicherten

selbst eine freiwillige Leistung, auf die ein

Rechtsanspruch wie bei den Pflichtleistungen —

dies sind bekanntlich nur Ruhegeld und Hinter¬

bliebenenrenten — nicht besteht. Die Bewilli¬

gung eines Zuschusses der RfA. zu einem

Kinderheilverfahren kann also weder im In¬

stanzenwege vor den Versicherungsbehörden
erzwungen, noch auf dem Aufsichtswege an¬

geordnet werden, vielmehr entscheidet über die

Zuschußgewährung allein das freie, pflicht¬
gemäße Ermessen der RfA.

Die Beteiligung der RfA. an der Heilfürsorge
für tuberkulöse, tuberkulosegefährdete und

rachitische Kinder bedeutet ein wichtiges neues

Glied im Kampfe gegen die Volkskrankheiten,
und es ist nur zu wünschen, daß die RfA. die

vorbeugende Fürsorge zum Besten ihres Ver¬

sichertenkreises weiter ausbaut.

In der Denkschrift des Reichsarbeitsministe¬

riums vom 5. Dezember 1925 ist ja auch bereits

zum Ausdruck gebracht worden, daß die vor¬

beugende Fürsorge zur Bekämpfung von Tuber¬

kulose, Geschlechtskrankheiten, Krebs, Alkoho¬

lismus usw. in Zukunft die wichtigste Aufgabe
der sozialen Versicherungsträger sein soll.

Nun ist darauf hinzuweisen, daß die RfA.

die Möglichkeit hat, die Volkskrankheiten nicht

nur unmittelbar durch Heilverfahren, sondern

noch in anderer Weise an der Wurzel zu be¬

kämpfen.
Alle Sachkenner sind sich darüber einig, daß

Ursache und Nährboden für die Weiterentwick¬

lung der Volkskrankheiten die große Woh¬

nungsnot ist. Die Behebung des fürchterlichen

Wohnungselends bedeutet also die wirksamste

Bekämpfung der Volksseuchen. Die RfA.

könnte sich daher ein großes Verdienst um den

Wiederaufbau der Volksgesundheit dadurch er¬

werben, daß sie ihre Mittel im besonderen Maße

und gegen einen mäßigen Zinsfuß für gemein¬
nützige Bauzwecke zur Verfügung stellen

würde, und zwar ganz besonders für die Er¬

richtung von Gartenheimstätten, denn gerade
die Wohnweise in derartigen Heimstätten wird

dazu beitragen, die Volksseuchen hintanzu¬

halten.

Das britische Rentenversicherungsgesetz von 1925.
Von H. Fehlinger, Genf.

Mit
dem neuen Rentenversicherungsgesetz,

das am 4. Januar l(>2ö in Kraft getreten
ist, wird für eine große Zahl von Personen die

Altersversorgung gemäß dem Gesetz von 1908,
die nur Bedürftigen zusteht, durch einen An¬

spruch auf Versicherungsieist ungen abgelöst.
Außerdem wird dem bisher bestandenen Mangel
einer gesetzlichen Fürsorge für Hinterbliebene

der unselbständig erwerbenden Volksklassen

abgeholfen. Die Umschreibung des Bereichs der
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Versicherungspflichtigen und der Versiche¬

rungsberechtigten ist dieselbe wie im Kranken-

und Invalidenversicherungsgesetz in der Fassung

von 1924: Alle Handarbeiter ohne Rücksicht auf

die Höhe ihre*s Lohnes und Angestellte mit

Jahreseinkommen bis 250 Pfund Sterling sind

versicherungspflichtig. Wer aus einer versiche¬

rungspflichtigen Stellung ausscheidet, ist zur

Fortsetzung der Versicherung berechtigt, wenn

er vorher mindestens 104 Wochenbeiträge ge¬

zahlt hat. Außer dem Kreis der Personen, die

durch Beitragszahlung Anspruch auf die Ver¬

siehe! ungsleistungen erworben haben, steht

Unterstützungsanspruch im Alter oder nach

dem Tode des Versorgers jeder Person oder

deren Hinterbliebenen zu, die eine der Kranken-

und Invalidenversicherung unterliegende Be¬

schäftigung ausübte und den Anspruch auf

Leistungen erworben hatte. Damit kommen die

Vorteile des Gesetzes auch jenen zu, bei denen

die Gefahr, die durch die Versicherung zu

decken ist, bereits eintrat, bevor sie in der Lage

waren. Beitrüge zu zahlen.

Die Zahl der obligatorisch versicherten Per¬

sonen betrug am Tage des Wirksamwerdens des

Gesetzes 14,7 Millionen, wovon 10 17Q000 Män¬

ner und 4 595 000 Frauen waren. Es wird be¬

rechnet, daß die Versichertenzahl bis 1960 auf

16 516 000 ansteigen wird (11 671 000 Männer und

4 842 000 Frauen).

Die Leistungen der Versicherung sind:

Die Altersrente im Außmaße von zehn

Schilling wöchentlich ist zuhlbar an den Ver¬

sicherten, und auch an seine Ehefrau, sobald sie

die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt haben.

Die Witwenrente betrügt ebenfalls zehn

Schilling wöchentlich, die Waisenrente

5 Schilling für das älteste und je 3 Schilling
wöchentlich für jedes weitere Kind. Doppel¬
waisen erhalten je 71-? Schillinge wöchentlich.

Eine Voraussetzung des Rentenanspruchs ist,
daß die versicherte Person unmittelbar vor dem

Eintritt des Versicherungsfalles (oder, wenn

dieser schon eingetreten ist, vor dem Tage des

Fälligwerdens der Rente) mindestens zwei Jahre

hindurch in Großbritannien wohnhaft und in

einer versicherungspflichtigen Stellung be¬

schäftigt war.

Die normalen Bedingungen für den

Bezug der Altersrente gehen für alle ver¬

sicherten Personen, die am 4. Januar 1926 we¬

niger als 60 Jahre alt waren. Um bezugs¬
berechtigt zu sein, müssen solche Personen vor

dem Erreichen der Altersgrenze von 05 Jahren

während der fünf vorausgegangenen Jahre un-

unteibrochen versichert gewesen sein und min¬

destens 104 Wochenbeitrüge bezahlt haben. Wer

seit dem 15. Juli 1012 oder aber vor Vollendung1
des 60. Lebensjahres mindestens 10 Jahre lang
versichert war (wobei vor dem 4. Januar 1926

die Kranken« und Invalidenversicherung gut),
muß in den drei Jahren, die der Vollendung des

65. Lebensjahres vorausgingen, mindestens

26 Wochenbeiträge im Jahr entrichtet haben;

sonst beträgt die durchschnittliche Zahl der

erforderlichen Beitragswochen in den letzten

3 Jahren 39. Während Krankheitszeiten nicht

bezahlte Beitrüge gelten dabei als bezahlt.

Die Altersrente wird mit dem vollendeten

65. Lebensjahre des Versicherten zahlbar. Nicht

versicherte Frauen von Altersrentnern, die das

65b Lebensjahr zurückgelegt haben, erhalten

ebenfalls Rente, wenn die Eheschließung vor

dem 29. April 1925 stattfand oder bevor der

Ehemann 70 Jahre wurde. Trifft diese Bedin¬

gung nicht zu, so erhält die Frau dennoch Rente,
falls sie vordem verwitwet war und unmittelbar

vor der Wiedeiverheiratung Witwenrente bezog
oder falls die Ehe seit mindestens drei Jahren

besteht.

Hinterbliebenenrenten. Voraus¬

setzung der Zahlung von Hinterbliebenenrenten

ist, daß die verstorbene Person mindestens

104 Wochen versichert war und mindestens

ebenso viele Wochenbeiträge leistete. Wenn

die Versicherungsdauer 208 Wochen überschritt,
müssen in den letzten drei Jahren vor dem Tode

des Versicherten oder der Vollendung seines

65. Lebensjahres durchschnittlich mindestens

26 Wochenbeitrüge entrichtet worden sein, bei

kürzerer Versicherungsdauer 39. Für den Bezug
von Witwenrente gelten dieselben Bedingungen
betreffend die Eheschließung, die vorstehend

für die Ehefrauenrente angegeben wurden.

Die Rentenzahlung wird für die Zeit ein¬

gestellt, während welcher eine sonst berechtigte
Person im Ausland lebt. Der Anspruch auf die

Auszahlung füllig gewordener Rentenbeträge

erlischt, falls sie drei Monate nach dem Fällig¬

keitstag nicht gefordert wurde.

Die Zahlung von Witwenrente wird mit der

Wiederverheiratung eingestellt, der Anspruch
auf Waisenrente endet mit Vollendung des

14. Lebensjahres, jedoch erst mit dem voll¬

endeten 16. Lebensjahr, wenn die Waise bis

dahin die volle Zeit die Schule besucht.

Uebergangsbestimmungen des Gesetzes sehen

vor, daß Witwen und Waisen von krankenver¬

sicherten Personen, die vor dem Inkrafttreten

des Pensionsversicherungsgesetzes verstorben

sind, ohne Beitragsleistung rentenberechtigt
sind. Krankenversicherte Personen, die die

Altersgrenze zu einem Zeitpunkt erreicht haben,

zu dem sie Beitrüge zur Rentenversicherung
noch nicht zu entrichten hatten oder aber die

für die normale Bezugsberechtigung vorge¬

schriebenen Beitragswochen wegen Alters nicht

erzielen konnten, sind ebenfalls forderungs¬
berechtigt.

Ueber rückwirkende Ansprüche
bestimmt das Gesetz, daß vom 2. Juli 1926 an

Altersrenten allen jenen Personen zu¬

kommen, die vor diesem Tag bereits 70 Jahre

16-J



alt geworden sind. Ebenso treten später die

Personen in den Genuß der Rente, die vor dem

2. Januar 1928 70 Jahre alt werden. Voraus¬

setzung ist, daß sie zwischen dem 29. April 1925

und dem Tege der Vollendung des 70. Lebens¬

jahres ununterbrochen versichert waren. Für die

Zeit vor dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes

wird die Kranken- und Invalidenversicherung

angerechnet. Die Ehefrau eines Mannes, der

auf Grund dieser Bestimmung eine Rente be¬

zieht, ist mit Vollendung des 70. Lebensjahres
ebenfalls forderungsberechtigt, falls die Ehe¬

schließung vor dem 29. Mai 1925 oder vor Voll¬

endung des 60. Lebensjahres des Ehemannes

stattfand, oder wenn sie — bei Nichterfüllung

der genannten Bedingung — vor der Wieder¬

verheiratung eine Witwenrente bezog oder wenn

die Ehe seit mindestens fünf Jahren besteht.

Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes verwitwete

Frauen mit mindestens einem unterhaltsbedürf¬

tigen Kind unter 14 Jahren haben auf Rente so

lange Anspruch, bis das jüngste Kind 14 X» Jahre

alt ist. Ebenso sind jene Witwen mit Kindern

forderungsberechtigt, deren Ehemann am Tage
des Inkrafttretens des Gesetzes über 70 Jahre

alt war. Gleiches gilt für Doppelwaisen, deren

Eltern vor dem 4. Januar 1926 starben oder

70 Jahre alt wurden. Bedingung ist in allen

diesen Fällen, daß im Fall von Witwen der Ehe¬

mann, oder im Fall von Waisen eines der Eltern

der Kranken- und Invalidenversicherung ange¬

hörte.

Besondere Vorschriften gelten ferner für jene
Versicherten, die zum Zeitpunkt des Inkraft¬

tretens des Gesetzes über 60 Jahre alt waren,

jedoch am 2. Januar 1928 ihr 70. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben werden. Um for¬

derungsberechtigt zu sein, müssen sie fünf Jahre

ununterbrochen versichert gewesen sein, und

zwar gemäß dem Kranken- und Invaliden- oder

dem Rentenversicherungsgesetz; sie müssen

ferner mindestens 104 Wochenbeiträge geleistet
haben. Die Forderungsberechtigung von Ehe¬

frauen, Witwen und Waisen solcher Versicher¬

ten ist im einzelnen geregelt.
Die Mittel für die Rentenversicherung werden

von den Versicherten, deren Arbeitsanwendern

und dem Staat aufgebracht. Die Wochen¬

beiträge werden zusammen mit den Beiträgen

der Kranken- und Invalidenversicherung er¬

hoben und stellen sich für beide Versicherungen

wie folgt: Männliche Versicherte 1 s 6 d, weib¬

liche Versicherte 1 s 1 d Arbeiter- und Arbeits¬

anwenderbeitrag. Davon treffen auf Beiträge zur

Kranken- und Invalidenversicherung: Männer

10 d, Frauen 9 d, auf Beiträge zur Rentenver¬

sicherung: Männer 8 d, Frauen 4d wöchentlich.

Von dem Lohn dürfen normalerweise abge¬

zogen werden im Fall männlicher Versicherter

insgesamt 9 d, im Falle weiblicher Versicherter

6 <L Der Abzug von Löhnen über 18jühriger
Personen, die nicht über 4 s im Tag verdienen,

ist niedriger bemessen. Nach je zehn Jahren

wird eine Beitragserhöhung erforderlich sein.

Der Staatszuschuß wird vorläufig von Jahr zu

Jahr wachsen.

Die Durchführung der Rentenversicherung

obliegt im wesentlichen dem Gesundheitsmini¬

sterium, das auch mit der Kranken- und Inva¬

lidenversicherung betraut ist.

Verwaltung.
Einschränkung der 7. Ausführungsverord¬

nung über Erwerbslosenfürsorge auf Grund eines

Bescheides des Reichsarbeitsministers vom

3. März 1926* In Nr. 7 dieser Zeitschrift vom

1. April 1926, S. 108, nimmt W. einen Bescheid

des Reichsarbeitsministers vom 3. März 1926

zum Anlaß einer Erörterung, die mir in ihrem

wesentlichsten Punkte unzutreffend erscheint.

Die erlassene 7. Ausführungsverordnung zur

Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

21. Januar 1926 entsprach den Wünschen des

Reichstages, die in einem einstimmigen Be¬

schlüsse der Vollversammlung vom 12. Dezem¬

ber 1^25 ihren Ausdruck gefunden haben. Auf

die Vorgeschichte dieser Beschlüsse einzugehen
erübrigt sich an dieser Stelle, nur soviel sei

gesagt, daß es in erster Linie der Allgemeine
freie Angestelltenbund (AfA-Bund) gewesen ist,
der führend im Kampfe um die Einbeziehung
der Angestellten in die Erwerbslosenversiche¬

rung war. Nun kommt aber ein wesentliches

Moment, was mir W. zu übersehen scheint. Es

handelt sici bei der Einbeziehung der Ange¬
stellten in die Erwerbslosenfürsorge um die¬

jenigen höher bezahlten Angestellten, die zwar

angestellten versicherungspflichtig waren, aber

auf Grund der Höchstgrenze in der Kranken¬

versicherung aus dieser ausscheiden mußten.

In einem Artikel „Die Erwerbslosenfürsorge in

der Wirtschaftskrise" im Reichsarbeitsblatt

Nr. 4 vom 24. Januar 1926 führt der Geheime

Regierungsrat, Abteilungsdirigent im Reichs¬

arbeitsministerium, Dr. Ö. Weigert, u. a. aus,

daß schon früher angestrebt wurde, den höher

bezahlten Angestellten eine wirksame Hilfe

durch Einbeziehung in die Erwerbslosenfürsorge
zu bringen. Von der Durchführung dieser For¬

derung nahm die Regierung jedoch deshalb Ab¬

stand, weil dadurch einerseits die soziale Be¬

lastung der Wirtschaft vermehrt wurde, anderer¬

seits schwerwiegende technische Schwierig¬
keiten zu überwinden waren. Der dringliche
Notstand unter den höher bezahlten Ange¬
stellten hat aber die Reichsregierung schließ¬

lich doch veranlaßt, ihre früheren Bedenken

beiseite zu stellen.

Aus diesen Ausführungen eines Regierungs¬
vertreters geht zweifellos hervor, daß die

7. Ausführungsverordnung die Einbeziehung
der höher bezahlten Angestellten in die Er¬

werbslosenfürsorge bezweckt. Der von W. an¬

geführte Artikel 1 dieser Verordnung bringt
das allerdings nicht klar zum Ausdruck, in¬

sofern ist also eine Kritik angebracht. Es er¬

scheint jedoch zu weitgehend, wenn man, wie das

W. getan hat, daraus folgert, daß sich die Er-



werbslosenfürsorge auf alle Angestellten, die

nicht kranken- aber angestelltenversicherungs-
pflichtig sind, erstreckt. Eine derartige Folge¬
rung ist mit der Entstehungsgeschichte der

7. Ausführungsveroidnung nicht vereinbar und

demzufolge abzulehnen« Der Artikel 1 der Ver¬

ordnung kann m. E. nur so ausgelegt werden,
daß nur diejenigen Angestellten, die Anwart¬

schaft auf die Erwerbslosenfürsorge erwerben

können, die zufolge ihres höheren Ein¬

kommens z'var nicht mehr krankenversicherungs-
pflichtig, wohl aber noch angestelltenversiche-
rungspflichtig sind. Nach dieser Richtung hin

bewegt sich zutreffend der vielfach erwähnte

Bescheid des Reichs arbeitsmini-

s t e r s vom 3. März 1926. Der Standpunkt
des Ministers, dab die Zahl derjenigen Personen,
dic» von dei neuen Verordnung nicht erfaßt

werden, sehr gering ist, muß als berechtigt an¬

erkannt werden, hingegen kann ihm nicht ohne

weiteres gefolgt werden, wenn er das Bedürfnis

der Einbeziehung dieser Personen in die Er¬

werbslosenfürsorge verneint. Es wird also Auf-

gabe der Organisationen und des Reichstages
als gesetzgebender Köiperschaft sein müssen,
der Prüfung dieser Frage ihre Aufmerksamkeit

/e schenken. Eine Einbeziehung auf Grund des

Artikels 1 der 7. Ausführungsverordnung im

Sinne der Ausführungen von W. dürfte jedoch
zunächst ausgeschlossen sein. Der in diesem

Zusammenhange von ihm herangezogene § 169

Abs. 2 RVO. scheint mir auch weniger geeignet,
die Einbeziehung der niedrig bezahlten Ange¬
stellten, beispielsweise der Handarbeitslehre¬

rinnen in Fortbildungsschulen, in die Erwerbs¬

losenfürsorge zu begründen. Diesen Personen

ist als Angestellten an öffentlichen Schulen und

Anstalten ein viel weitgehenderer Schutz gegen

Kündigung eingeräumt, als es bei allen anderen

Angestelltengruppen der Fall ist. Schließlich

darf man bei der Betrachtung über die Aus¬

führungsverordnung nicht außer acht lassen,
dab bestimmend für deren Erlaß die Tatsache

gewesen ist, daß infolge der Wirtschaftskrise

in ständig steigendem Maße auch Angestellte
in sogenannter gehobener Stellung gekündigt
wurden und dadurch der wirtschaftlichen Ver¬

elendung anheimfielen. Auch von diesen An¬

gestellten die schlimmste Not abzuwenden war

das Gebot der Stunde, wobei man ganz augen¬
scheinlich bezüglich der minderbezahlten An¬

gestellten von der Erwägung ausgegangen ist,
daß diese überwiegend krankenversicherungs¬
pflichtig sind und somit bereits der Erwerbs¬

losenversicherung unterliegen, ferner, soweit

eine Krankenversic her ungspflicht für gewisse
Angestc lltengruppen nicht besteht, in wirt¬

schaftlicher Hinsicht für sie ausreichend Schutz
vorhanden ist.

H. Troppenz, Braunschweig. .

Dazu schreibt uns unser Mitarbeiter:
1. Wortlaut und Zweck der 7. Ausführungs¬

verordnung stützen meine Rechtsauffassung.
Der Reichstag wollte nicht die höher be¬
zahlten Angestellten der Erwerbslosenfürsorge
unterstellen, sondern allen arbeitslosen Ange¬
stellten bis zur Grenze der Angestelltenver¬
sicherungspflicht die notwendige Unterstützung
gewähren. Es wäre sinnlos, beschäftigungslosen
Handarbeitslehrerinnen (um bei einem Beispiel

zu bleiben) nur dann eine Erwerbslosenunter¬

stützung zu gewähren, wenn sie 400 Mk Mo¬

natsgehalt hatten, sie ihnen aber zu versagen,

wenn sie nur 100 Mk. verdienten. Gerade die

minderbezahlten Angestellten befinden sich

doch nach Eintritt der Erwerbslosigkeit sofort

in einer Notlage.
2. Daß die Angestellten an öffentlichen

Schulen nicht in besonderem Maße einer Ar¬

beitslosigkeit ausgesetzt sind, mag zutreffen.

Troppenz übersieht aber bei seinem Hinweis auf

diese Tatsache, daß das auch für die höher be¬

zahlten Angestellten gilt und diese trotzdem der

Erwerbslosenfürsorge unterstehen. Es ist sogar

anzunehmen, daß die Anstellungsverhältnisse
der besser bezahlten Lehrkräfte gefestigter
sind, als die der geringer entlohnten. Außer¬

dem kommen aber auch andere Beschäftigte in

Betracht, die krankenversicherungsfrei aber

angestellten versicherungspflichtig sind.

3. Im übrigen hat inzwischen auch der Reichs¬

arbeitsminister seinen Bescheid vom 3. März

1926 nochmals einer Nachprüfung unterzogen,
seinen bisherigen streng ablehnenden Stand¬

punkt aufgegeben und die Entscheidung über

diese Frage der Rechtsprechung überlassen.

Ich gebe diesen, dem Zentralverband der

Bückerinnungen am 10. April 1926 — IV. 4482 26

- erteilten Bescheid nachstehend wieder:

„Ob Angestellte mit einem Arbeitsverdienst

innerhalb der Krankenversicherungsgrenze, die

von der Krankenversicherungspflicht befreit

sind, aber dem Angestelltenversicherungsgesetz
unterliegen, von der 7. Ausführungsverordnung
zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

21. Januar 1926 (Reichsgesetzblatt I S. 96) er¬

faßt werden, ist aus dieser Verordnung nicht

mit völliger Sicherheit zu entnehmen.

Ich habe mich in dieser Zweifelsfrage in dem

grundsätzlichen Bescheide vom 3. März 1926 —

IV. 1934 26 — (Reichsarbeitsblatt S. 75) ab¬

weichend von dem Einzelbescheid vom 3. Fe¬

bruar 1926 — IV. 1767 26 — für eine Ver¬

neinung der Frage ausgesprochen. Endgültig
entschieden wird sie jedoch im Einzelfall gemäß
Artikel 4 n. a. O. in Verbindung mit § 35 Abs. 1

der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom
16. Februar 1924 (Reichsgesetzblatt I S. 127)
von den Instanzen der Krankenversicherung.
Da ich dieser endgültigen Entscheidung

nicht vorgreifen kann, möchte ich Ihnen

anheimstellen, ob Sie die Beiträge für Ihren

wissenschaftlichen Volontär von der Stelle, an

die sie geleistet worden sind, zurücksenden

wollen/4

Das Wort haben jetzt die Versicherungs¬
behörden. W.

Reisekosten der Prüflinge. Der Preußische

Minister für Volkswohlfahrt hat am 6. März

1926 (Akt.-Z. III. V. Nr. 393) folgenden Erlaß

an die Oberversicherungsämter herausgegeben:
Ziffer 59 der Ausführungsbestimmungen zur

Reisekostenverordnung für die Reichsbeamten

vom 6. Dezember 1921 (Zentralblatt für das

Deutsche Reich, S. 943) schreibt vor:

„Für Reisen zur Ablegung von Prüfungen
können den planmäßigen und außerplanmäßigen
Beamten die wirklich erwachsenen Auslagen
für die Eisenbahnfahrkarte der 3. Wagenklasse
erstattet werden. Die Gewährung von Tage-
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und Uebernachtungsgeldern kommt nicht in

Frage."
Außerdem hat der Herr Reichsminister der

Finanzen durch Rundschreiben vom 10. August
1922 — I B 21 934 — folgendes angeordnet:
„Unter Vorbehalt des jederzeitigen Wider¬

rufs kann den Beamten bei Reisen zu Prüfungen
als Zuschuß zur Bestreitung der Mehrausgaben
am Prüfung^orte eine besondere Vergütung bis

zur Höhe des jeweiligen Dienstreisetage- und

Uebernachtungsgeldes der Stufe I (§ 2 der

Reisekostenverordnung) gewährt werden. Die

Vergütung, auf die kein Rechtsanspruch be¬

steht, darf nur für die eigentlichen Prüfungs¬
tage (Klausurtage, Tag der mündlichen Prü¬

fung) und iür den Hin- und Rückreisetag unter

entsprechender Anwendung der Bestimmung
des | 2 Abs. 4 und § 4 Abs. 1 der RV. bewilligt
werden."

Irn Hinb.ick auf die ähnlich liegenden Ver¬

hältnisse haben der Herr Reichsarbeitsminister

und ich keine Bedenken, wenn von den Kran¬

kenkassen entsprechend verfahren wird.

Ich ersuche, diesen Erlaß durch Veröffent¬

lichung im Regierungsamtsblatt zur Kenntnis

der Versicherungsämter und der Krankenkassen

zu bringen. I. V.: Scheidt.

Unterbrechung der Verjährung von Beitrags¬
rückständen. Die anhaltende Wirtschaftskrise

steigerte die Zahl der zahlungsunfähigen Arbeit¬

geber in einem bisher nicht gekannten Um¬

fange. Die fruchtlosen Pfändungen nehmen

noch dauernd zu. Die Beitragsausfülle werden

infolgedessen immer größer. Während früher
die uneinbringlichen Beträge in der Regel nie¬

dergeschlagen wurden, nachdem alle Mittel er¬

schöpft waren, empfiehlt sich jetzt diese Praxis
nicht. Abgesehen davon, daß die Summe der
Außenstürde recht fühlbar ist und allgemeine
Niedersch agungen deshalb erhebliche Verluste
für das Kassenvermögen bedeuten, ist auch mit

Sicherheit anzunehmen, daß ein großer Teil der
unter der Wirtschaftskrise zusammengebroche¬
nen Arbeitgeber versuchen wird, sich in abseh¬
barer Zeit wieder empor zu arbeiten. Denn
die Wirtschaftskrise war nicht nur ein not¬

wendiger Reinigungsprozeß, wie vor einiger
Zeit von einem Regierungsvertreter im Reichs¬

tage erklärt wurde, sie riß auch alte solide B -

triebe in den Abgrund. Sollen aber die jetzt
nicht beitreibbaren Beitragsrückstände später
eingezogen werden, dann ist es notwendig, eine

Verjährung der Forderungen zu verhüten. Nach

§ 29 RVO. verjährt der Anspruch auf Rück¬

stände, falls sie nicht absichtlich hinterzogen
worden sind, in zwei Jahren nach Ablauf des

Kalenderjahres der Fälligkeit. Ist das Bei¬

treibungsverfahren bis zur fruchtlosen Pfän¬

dung des BtMtragsschuldners durchgeführt und
eine Zahlung vorläufig nicht zu erlangen, dann
ist (wenn aus den vorstehenden Gründen von

einer Niederschlagung Abstand genommen

wird) die Forderung bis auf weiteres zurückzu¬

stellen, aber zu befristen. Vor Ablauf der Ver¬

jährungsfrist muß alsdann die Forderung er¬

neut zur Zwangsbeitreibung gegeben werden.
Eine bloße Zahlungsaufforderung, Mahnung
oder Vorhaltung unterbricht die Verjährung
rächt. Dagegen hat die Mahnung der V o 1 1 -

streckungsbehörde als erster Akt des

Zwangsbeitreibungsverfahrens eine Fristunter¬

brechung zur Folge. Hat der Versicherungs¬
träger (wie jetzt in zunehmendem Maße die

Krankenkassen) auf Grund des § 404 RVO. das

Beitreibungsverfahren selbst übernommen, dann
ist eine Unterbrechung der Verjährungsfrist auf
die einfachste Weise durch die Mahnung des

Vollziehungsbeamten zu erreichen. Die Aus¬

gestaltung des Versicherungsträgers zur Voll¬

streckungsbehörde hat auch in dieser Hinsicht
einen schätzenswerten Vorteil. Von dem Tage
der Unterbrechung, also dem Tage der Zwangs¬
vollstreckungshandlung, ab läuft eine neue Ver¬

jährungsfrist von zwei Jahren. In dieser Zeit¬

spanne kann versucht werden, die rückständigen
Beitragsforderungen wieder in üblicher Weise
einzuziehen. Eine große Anzahl von Arbeit¬

gebern wird sich wieder eine neue Existenz

gegründet haben und in der Lage sein, dio alte
Schuld abzutragen. Bei einem anderen Teil
wird es ratsam sein, die Rückstände niederzu¬

schlagen, sei es wegen der Geringfügigkeit des

Objektes, sei es wegen Aussichtslosigkeit einer

Zahlung. Ein anderer Teil der Schuldner wird
aber eine Abtragung der Schuld in späterer
Zeit zusagen, er wird laufend beobachtet und
zu die?sem Zwecke auch die Verjährungsfrist
wieder beachtet und auf die angegebene Weise
unterbrochen werden müssen. W.

Stellung und Aufgaben der Krankenbesucher.
Die Ausführungen von Dr. Pryll in Nr. 7 dieser
Zeitschrift werden einer Berufsgruppe gerecht,
die bisher von manchen Seiten als „notwendiges
Uebel" betrachtet wurde.

Die Tätigkeit der Krankenbesucher, die sich
wohl bei den meisten Krankenkassen in der

Hauptsache auf die Kontrolle der Kranken be¬

schränkte, hat vielfach dazu geführt, daß der
Kontrolleur (Krankenbesucher) gewissermaßen
als eine Art Polizeiorgan angesehen wurde.

Sicherlich glaubte auch mancher Kranken¬
besucher seiner Kasse am besten damit zu

dienen, daß er möglichst viel Uebertretungen
der Krankenordnung feststellte.

Zweifellos ist es nach wie vor eine der

Hauptaufgaben der Krankenkontrolle, darüber

zu wachen, daß die Kassen nicht nurch Simu¬
lation geschädigt werden und daß im Interesse
der wirklich Kranken der ungerechtfertigte Be?-

zug von Krankengeld möglichst verhindert wird.
Dies kann nur im engsten Zusammenwirken
der Krankenkontrolle mit den Vertrauensärzten
der Kassen geschehen. An den Krankenbesucher
müssen hierzu nicht geringe Anforderungen ge¬
stellt werden. Er soll die verschiedenen Krank¬

heitsarten kennen. Ueber die Wohnungs- und

Verpflegungsverhültnisse der Kranken muß er

sich gut informieren. Geschicklichkeit und Takt

erfordern es, das Verhalten des Kranken un¬

bemerkt zu beobachten. Um diesem Freund
und Berater sein zu können, muß der Kranken¬

besucher eine gewisse Kenntnis besitzen von den

wichtigsten Bestimmungen über Krankenpflege,
Krankenhilfe usw. Soziales Verständnis für die

Lage der Versicherten muß ihm ganz besonders

eigen sein. Vor allem aber muß ein ziemlich
hohes Maß von Menschenkenntnis von ihm

verlangt werden.
Die für einen Krankenbesucher notwendigen

Eigenschaften besitzt nicht jeder, der sich zu
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diesem Dienst berufen fühlt. Leider hat Herr

Dr. Pryll recht, wenn er feststellt, daß selbst

bei Angestellten und Kassenvorständen eine

weitgehende Meinungsverschiedenheit über die

Stellung der Krankenbesucher zu finden sei.

Die Krankenbesucher müssen durch ihr Be¬

streben, den an sie gestellten Anforderungen
gerecht zu werden, zeigen, daß sie selbst von

der Wichtigkeit ihrer ttcrufsgruppe überzeugt
sind.
Durch di« von Dr. Pryll angeführten gesund-

heitsfürsorgerischen Aufgaben werden die An¬

sprüche an die Eignung der Krankenbesucher

wesentlich gesteigert. Vor einigen Jahren wur¬

den bereits durch die Krankenbesucher der

Allgemeinen Ortskrankenkasse München bei

den besuchten Kranken Erhebungen über deren

Wohnungsverhältnisse, über Besitz von Betten,
Zusammenliegen mehrerer Personen mit dem

Kranken angestellt, durch die schauderhafte

Elendsbilder aufgerollt wurden. Auch von an¬

deren Krankenkassen sind ähnliche Erhebungen
bekannt geworden. Auch heute würden solche

Erhebungen manche traurigen Ergebnisse zu¬

tage* fördern, die für das Gebiet der Gesund¬

heitsfürsorge nutzbringend angewandt werden

könnten. Daß auf diesem Gebiete den Kranken¬

kassen und damit den Krankenbesuchern künftig
wichtige Aufgaben zugewiesen werden, steht

außer Zweifel. Zu diesem Zweck müssen Kassen¬

vorstände und Fachorganisationen für die wei¬

tere Ausbildung und Schulung der Kranken¬

besucher sorgen und die Vertrauensärzte hierzu

mit herangezogen werden.

Dem Prinzip der Gerechtigkeit aber entspricht
es, daß be*i der Wichtigkeit der Berufsgruppe
der Krankenbesucher diese in den Besoldungs¬
verhältnissen ihren Kollegen im inneren Dienst

gleichgestellt werden. Sonst werden gerade die

tüchtigsten Kranke*nbesucher versuchen, bei

anderen Abteilungen unterzukommen, wo die

Aufstiegsmöglichkeiten besser sind als bei den

Angestellten des Außendienstes.
Ob aber auch die Aufsichtsbehöiden sich von

der Wichtigkeit dieser Berufsgruppe überzeugen
lassen?

Oberkontrolleur F. Glas, München.

Zur Frage der Stellung und Aufgaben der
Krankenbesucher. Es dürfte kein Zweifel dar¬
über bestehen, daß Dr. med. Prylls Ausführun¬

gen über diesen Gegenstand in Nr. 7 dieser
Zeitschrift äußerst interessant und bemerkens¬
wert sind. Ich begrüße es aufs wärmste, daß
ein Arzt zu dieser Frage Anregungen gegeben
hat, glaube aber, daß ts zweckmäßig sein

dürfte, die Ausführungen Dr. Prylls auch vom

Standpunkt des Verwaltungspraktikers zu be¬
trachten. Vollständig richtig ist, daß die größte
Mehrzahl dc»r Krankenkassen über hauptamtlich
angestellte Krankenbesucher verfügt. Daß deren ¦

Dienstleistung durch freiwilligen Dienst ein¬
zelner Vorstandsmitglieder vielfach ergänzt
wird, trifft für Süddeutschland nicht zu. Aber
ich weise bei dieser Gelegenheit auf Gepflogen¬
heiten der Betriebskrankenkassen
hin. Letztere stellen häufig aus der Mitte ihrer
Mitglieder eklen Krnnkenbesucher auf, der ver¬

pflichtet ist, seine Mitarbeiter, die er¬

krankt sind und Krankengeld beziehen, zu über¬
wachen und Uc*be*rtretungen der Krankenord¬

nung zur Meldung zu bringen. Daß eine solche

Handhabung die Kontrollzwecke nicht in dem
Maße erfüllen kann, als wenn eine nicht in

dem Betrieb tätige Person die Kontrolle aus¬

zuüben hat, dürfte auf der Hand liegen. Wie
oft kann es bei der Auswahl eines Kranken¬

besuchers für die Betriebskrankenkasse vor¬

kommen, daß für diesen Posten eine Persön¬
lichkeit erkoren wird, die für das Wohl und
das Wehe ihrer Mitarbeiter keinen Deut von

Mitgefühl und Verständnis aufzubringen im¬

stande ist. Wie ein solches Verhältnis zwischen
dem Erkrankten und dem Krankenbesucher sich

auswirken muß, brauche ich wohl nicht beson¬
ders erklären. Jedenfalls dürfte es gut sein, daß,
wenn einmal später die systematische Gesund¬

heitsfürsorge durch die Krankenkassen wir¬

kungsvoll betrieben werden soll, auch an die

Betriebskrankenkassen ge?dacht wird. Zum
dritten Absatz der Ausführungen Dr. Prylls
glaube ich, bemerken zu dürfen, daß die Prü¬

fung von Mitgliedschaften zweifellos nicht zu

den Aufgaben der Krankenbesucher gehören.
Daß zu einer Kontrolle, die niemals zu einer

Aufsichts p o 1 i z e i ausarten darf, viel Klugheit,
Takt und Vorbildung und andere Eigenschaften
gehören, hat Dr. Pryll bereits betont. Wenn
ich nun hierzu noch etwas hinzusetze, so ist dies
der Wunsch, daß jeder Krankenbesucher etwas

Kenntnis von der Gesundheitshygiene besitzen
und ein klein wenig Menschenkenner sein sollte.
Ich bin fest überzeugt davon, daß der Kranken¬
besucher manchmal gar wesentlich dazu bei¬

tragen kann, einen Krankheitsprozeß abzu¬
kürzen. Denken wir daran, von welchem Nutzen
es für die Kranken und für die Krankenkasse
und nicht zuletzt auch für den Arzt ist, wenn

der Kontrolleur dem Patienten einige gute Rat¬

schläge geben kann, z. B. daß in einem dumpfi¬
gen Zimmer die Fenster hin und wieder ge¬
öffnet sein sollten, daß ein Neurastheniker seine

Ausgangszeit ausnützen und so oft wie mög¬
lich in der frischen Luft spazieren soll usw.

Allerdings dürfen diese Anleitungen eine ge¬
wisse Grenze nicht überschreiten. Durch dieses
Interesse an dem Wohlergehen des Patienten
wird auch das gegenseitige Vertrauen gestärkt
und gehoben und es wird dann schwerlich vor¬

kommen, daß in manchen Dörfern die Kinder
am Eingang des Ortes aufgestellt werden, um

die Ankunft des Kontrolleurs abzuwarten und
mit Geschrei im Dorf zu melden. Auf der an¬

deren Seite wird es einleuchten, daß ein takt¬

loses, ungebührliches und unverständiges Auf¬
treten des Krankenbesuchers mehr Schaden an¬

richtet, als man im Augenblick anzunehmen ge¬
willt ist. Nicht nur, daß ein Rückfall bei ge¬
wissen Krankheiten eintreten kann, sondern
auch alle guten Vorsätze, die die Verwal¬

tung sich nimmt und durchzuführen bestrebt
ist, werden dadurch zur Illusion. Wir sehen

also, daß die Stellung des Krankenbesuchers bei
weitem nicht die einfachste und unwichtigste
ist, daß sie vielmehr den guten Ruf einer
Krankenkasse festigen, aber auch erschüttern
kann. Es dürfte sich deshalb wohl ennpfehlen,
wenn in den einzelnen Krankenkassenverbänden
mit den Geschäftsleitern und Vorstandsmit¬
gliedern Richtlinien für die Krankenbesucher
ausgearbeitet werden würden. Zum Schluß
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noch ein Wort zu den Ordnungsstrafen! Die
Grundlage der Kontrolle der Kranken ist die

Krankenordnung; sie ist es demzufolge auch
für die Ordnungsstrafen. In der Regel enthält
die Krankenordnung auch Bestimmungen über
die Festsetzung der Ordnungsstrafen. Sollten
sie fehlen, ist die Krankenordnung dadurch
noch nicht ungültig, denn die Aufnahme wird
nach § 347 RVO. nicht gefordert und nach

§ 529 RVO. gilt die Strafvorschrift auch ohne

Erwähnung in der Krankenordnung. Im allge¬
meinen bin ich dafür, daß man bei der Straf¬
festsetzung nicht allzu streng vorgeht, im be¬
sonderen ist zu empfehlen, daß die Fälle indi¬
viduell behandelt werden. Ich halte es nicht
für richtig, wenn z. B. ein notorischer krank¬
hafter Trinker, der im Wirtshaus angetroffen
wird, ebenso streng zur Strafe herangezogen
wird, wie ein anderer, der im Vollbesitz seines
Willens ist. Ebenso erscheint es mir eine Härte

sein, wenn Asthmakranke oder Nerven-zu

leidende, denen der Arzt viel Bewegung im

Freien, hauptsächlich im Wald, empfiehlt und
die die Nachmittagsausgehzeit deshalb über¬
schreiten, weil sie am Morgen, an welchem es

regnerisch und nebelig war, nicht ausgehen
konnten und zu ihrem Ausgang eine andere
Zeit benutzten, deswegen bestraft werden. Bei
den Uebertretungen muß doch wohl darauf Be¬
dacht genommen werden, ob sie den Kranken
Schaden bringen oder für ihre Gesundung
zum Vorteil gereichen. Es wird z. B. einer
Kranken, die eine kleine Schnittverletzung an

der Hand hat, keinen allzuschweren Nachteil
bringen, wenn sie einkaufen geht und beim
Metzger etwas zu lange waiten mußte und des¬
halb die Ausgehzeit überschritt. Im übrigen
sollen die Geldstrafen keine Einnahmequelle
werden und die Straffestsetzung ist dem
„pflichtmäßigen Ermessen44 des Kassenvor¬
stands überlassen. Mit sozialem Denken, Mit¬
fühlen und Aufklären wird sich auch diese
Angelegenheit mit nicht allzuvielem Aerger und
Verdruß auf beiden Seiten erledigen und durch¬
führen lassen. Die Reichsversicherung ist ein
Teil des Arbeiterschutzrechts und sie soll des¬
halb — so gut wie möglich — nur zum Wohl
der erkrankten Versicherten sich auswirken.
Dazu können die Angestellten der Versiche¬
rungsträger wesentlich beitragen, und wenn sich
die Worte eben in diesen Kreisen durchsetzen,
daß der Mensch edel, hilfreich und gut sein
soll, dann kann's nicht fehlen.

Friedrich Kläger, Reutlingen.

Abkommen zwischen Berufsgenossenschaften
und Krankenkassen im Wirtschaftsgebiet Ham¬
burg. Zwischen den Krankenkassen im Wirt¬
schaftsgebiet Groß-Hamburgs (Vereinigung von

Krankenkassen Groß-Hamburgs e. V.) und den
diesem Abkommen beigetretenen Berufs¬
genossenschaften ist auf Grund des § 21 Abs. 4
des zwischen den Hauptverbänden der Kranken¬
kassen und den Berufsgenossenschaften abge¬
schlossener! Abkommens folgendes besondere
Abkommen getroffen worden.

a) Unfallanzeige (§ 1503RV O.).
Sobald die Kasse Kenntnis davon erlangt, daß

eine Krankmeldung Folge eines Unfalles ist, hat
sie sofort elen Berufsgenossenschaften eine An¬
zeige zu erstatten. Berufsgenossenschaften, die

erst nach Ablauf einer bestimmten Frist nach
Eintritt des Unfalles eine Anzeige erstattet

wünschen, geben der Vereinigung von Kranken¬
kassen Groß-Hamburgs e. V. hierüber eine ent¬

sprechende generelle Mitteilung.
Für die Unfallanzeige ist das vereinbarte

Formular zu verwenden. Auf Antrag einer Be¬
rufsgenossenschaft ist ihr im Einzelfalle eine
Abschrift des Krankenscheines einzureichen.

b) Uebernahme des Heilverfahrens.
Die Berufsgenossenschaft wird nach ihrem

Ermessen die Unfallverletzten einer Unter¬

suchung unterziehen und sie nötigenfalls für
ihre Rechnung in geeignete Behandlung bringen.
Stellt eine Berufsgenossenschaft durch die

Untersuchung die Notwendigkeit fachärztlicher
Hilfe fest, ohne daß sie das Heilverfahren über¬
nehmen will, so wird die Kasse auf Ersuchen
der Berufsgenossenschaft den Verletzten in

fachärztliche Behandlung verweisen. Der Kasse
muß in solchem Falle das Untersuchungser¬
gebnis von der Berufsgenossenschaft übermittelt
werden. Wird ein Kranker, der von einer Kasse

Krankengeld erhält, bei der Untersuchung durch
den von der Berufsgenossenschaft beauftragten
Arzt arbeitsfähig befunden, so hat die Berufs¬

genossenschaft der in Betracht kommenden
Krankenkasse sofort den Wiedereintritt der Ar¬

beitsfähigkeit anzuzeigen.

c) Ersatz für Krankenpflege.
Krankenpflege, die einem Verletzten von der

Kasse
1. bei Unfällen, für die das Krankengeld vor

dem Ablauf der 8. Woche wegfällt, über

den Wiedereintritt der Arbeits¬

fähigkeit hinaus zu gewähren ist,
2. vom Unfalltage ab zu gewähren ist,

bei Unfällen, für die über die 8. Woche hin¬

aus noch Krankengeld zu zahlen ist,
entschüeligt die Berufsgenossenschaft mit Y(\ des
Grundlohns des Unfallverletzten für jeden Tag
der Krankenpflegedauer. Für Unfälle, die
keine Arbeitsunfähigkeit verur¬

sachen, leisten die Berufsgenossenschaften
vom Beginn der 9. Woche nach dem Unfall ab
den Krankenkassen Ersatz für die gewährte
Krankenpflege.
Hat eine Berufsgenossenschaft für Unfälle, bei

denen in denersten 8 Wochen der An¬
spruch auf Krankengeld wegfällt,
das Heilverfahren übernommen, so erhält die

Berufsgenossenschaft vom Tage der Ueber¬
nahme ab bis zum Wegfall des Krankengeldes
als Ersatz für die gewährte Krankenpflege
ebenfalls Sk des Grundlohns des Verletztem.

In den Fällen, in denen das Kranken¬
geld in den ersten 8 Wochen weg¬
gefallen ist, liquidiert die Krankenkasse oder
elie Berufsgenossenschaft nur, wenn der Er¬
satz für Krankenpflege minde¬
stens 10 Mk beträgt.

d) Krankenhauspflege.
I. Ist die Krankenhauspflege von der Kasse ge¬

währt worden für einen Unfall, bei dem der

Anspruch auf Krankengeld indenersten
8 Wochen nach dem Unfall in Weg¬
fall kommt, so gehen ihre Aufwendungen
ganz zu ihren Lasten.

Tritt nach dem Wegfall der Ar¬
beitsunfähigkeit noch in den
ersten 8 Wochennach dem Unfall
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die Notwendigkeit einer Krankenhauspflege
ein, so ist vom Eintritt der Krankenhaus-

pflege ab evtl. bis zum Ablauf der 8. Woche
nach dem Unfall der Kasse als Ersatz für

Krankenpflege für jeden Tag % des Grund¬
lohns des Verletzten zu gewähren.

2. Ist Krankcnhauspflege gewährt worden für

eine n Unfall, bei dem der Anspruch auf

Krankengeld (Arbeitsunfähigkeit) über die

8. Woche nach dem Unfall hinaus
best ind, so erhält die Kasse von der Berufs¬

genossenschaft
als Ersatz für Krankenpflege» in den

ersten 8 Wochen nach dem Unfall

für jeden Verpflegungstag % des Grund¬

lohns des Verletzten,
n/irh Ablauf der 8. Woche

rollen Ersatz der Aufwendungen für

Krankenhauspflege, Haus- oder Taschen¬

geld.
Befinde t sich der Verletzte nach Ablauf der

7. Woche- noch im Krankenhaus, so ist alsbald
nach Ablauf der 7. Woche der Berufsgenossen¬
schaft von der Kasse entsprechende Anzeige zu

erstatten.

e) Dauer des Abkommens.
Das Abkommen tritt mit Wirkung vom 1. Ja¬

nuar 1926 in Kraft. Jede der beteiligten Kassen
oder Berufsgenossenschaften kann vom Ab¬
kommen mit vierteljährlicher Kündigung auf
den Vierteljahresschluß zurücktreten.

Uebergangs Vorschriften.

Bis zur Klärung durch Entscheidung werden
auch die Unfälle», die vor dem 1. Januar 1926

eingetreten sind, vom 1. Januar 1926 nach den
neuen Vorschriften des Gesetzes vom 14. Juli
1925 abgerechnet. Die Berufsgenossenschaften
erstatten bei den Uebergangsfällen (mit Aus¬
nahme derjenigen, bei denen am 31. Dezember
1^25 die 13. Woche überschritten war) von den

liquidierten Beträgen zunächst das zu ihren
Lasten gehende Krankengeld, die Krankenpflege
später, nachdem die vorbezeichnete Entschei¬

dung gefällt ist. Es wird ihnen jedoch anheim-

gestellt, auch die Krankenpflege gleich zu er¬

statten und je» nach Ausfall der Entscheidung
evtl. zuviel gezahlte Beträge von den Kassen
zurückzufordern.
Inzwischen bereits abgerechnete Fülle gelten

als er*ed*gt_.

Der Reiehsknappschaftsverein im Jahre 1924.
Der kürzlich erschienene Rechnungsabschluß
des Reichsknappschaftsv« reins (RKV.) für das
Jahr 1^24 ist die erste Jahresrechnung des
RKV.; ihre Fertigstellung hat sich stark ver¬

zögert, weil es große Schwierigkeiten ver¬

ursachte, die Bezirksvereine, die auch in der
Buchführung gern eigene Wege gehen möchten,
zu einheitlichen rechnerischen Berichten zu

bringen. In der Zukunft muß der Rechnungs-*
abschlub unbedingt früher vorgelegt werden.
Das erleichtert die Nachprüfung, auch wird
damit der Ausstreuung falscher Gerüchte über
die» Belastung vorgebeugt Zum Beispiel hätten
die- Angaben der Arbeitgeber, insbesondere des
Herrn riatschek, der die Belastung der Arbeiter-
pensionskasse im Jahre 192-1 auf etwa 200 Mil¬
lionen (in Wirklichkeit waren es nur 76 Mil¬
lionen) bezifferte, die Oeffentlichkeit nicht so

hinge verwirren können, wenn der Abschluß

des RKV., wie es sich gehört, bereits im ersten

Halbjahr 1925 vorgelegen hätte.

Wenn auch der Abschluß von 1924 kein
klares Urteil über den gegenwärtigen Stand
des RKV. zuläßt, so läßt er aber erkennen,
daß sein Bestehen in finanzieller und organi¬
satorischer Beziehung als gesichert angesehen
werden kann. Die Schwarzseher haben glück¬
licherweise nicht recht behalten. Nachstehend

bringen wir eine Zerglie?derung des Rechnungs¬
abschlusses 1924 auf die einzelnen Versiche¬

rungszweige und Abteilungen.
In der Krankenkasse belief sich der

Mitgliederbestand im Jahresdurchschnitt auf
805 608 männliche und 10 315 weibliche. Es
betrugen

Einnahmen .... 85 665 329 RM.

Ausgaben . . . . . 70 117 642
„

Ueberschuß . .
15 547 687 RM.

Für die eigentlichen Versicherungsleistungen
wurden aufgewendet: RM

Krankenbehandlung durch Aerzte 9 500 475,39
Bare Leistung statt ärztlicher Be¬

handlung 87 293,79
Krankenbehandlung durch Zahn¬

ärzte 413 783,47
Krankenbehandlung durch andere

Heilpersonen 393 138,28
Arznei und sonstige Heilmittel

.
4 101 0!9,88

Krankenhauspflege 12 414 355,90
Krankengeld 32 734 778,02
Hausgeld 1681518,23
Taschengeld 4 120,51
Flauspflege . 1 124,95
Fürsorge für Genesende

.... 281 308,61
Wochenhilfe und Familienwochen¬

hilfe 2 592 952,25
Fürsorge im allgemeinen .... 168284,07
Sterbegeld

. . 537 381,64
Ersatzforderungen für Wochen¬

hilfe usw 82 804,63

64 094 339

Dazu Verwaltungskosten .... 4 778 205

sonstige Ausgaben 345 097

Ueberschuß 15 547 687

Insgesamt: 85 665 329

Das Vermögen der Krankenkasse am Schlüsse
des Jahres 1924 ist mit 38 831930 RM. ange¬
geben, dabei 20 Knapnschaftskrankenhäuser mit
3585 Betten und 13 Heilstätten und Erholungs¬
heime mit 965 Betten.
Der Stand der Pensionskasse Ange¬

stelltenabteilung im Jahre 1924 spiegelt
sich in folgenden Zahlen. Es betrugen

Einnahmen 17 452 262 RM.

Ausgaben 4 939 788
„

Ueberschuß
. .

12 512 474 RM.

Von den Ausgaben entfallen auf die reinen

Versicherungsleistungen:
1. Pensionen an Invaliden, Witwen

und Waisen 4 369 013
2. Begräbnisbeihilfen 29 343
3. Abfindungen an Witwen bei

Wiederverheiratung 3 397
4. Krankenhilfe für Invaliden

... 130 124
5. Heilverfahren 15 658

4 548 535

16*



Die Verwaltungskosten beliefen sich auf

338 420 RM. Die Zahl der Mitglieder und Lei-

stungsempfänger entwickelte sich 1924 wie

'olgf
_____

Anzahl d*r Invaliden- A!tm- y««-.«- ¦.,;,_*.
Am

Mitglieder pensionlie pensonare
WlTwen Wa,sen

I.Jan 1924: 48 091 1663 2789 3238

31. Dez. 1924: 49942 3500 578 4734 3613

Im Rahmen dieser Zeilen wäre zu dem Rech¬

nungsabschluß der Angestelltenabteilung zu

sagen, daß zwischen Einnahmen und Ausgaben
.

starkes Mißverhältnis besteht. Der Ueber¬

schuß von 12,5 Millionen RM. ist bei einer Gt>-

samtetatsumme von 17,4 Mill. RM., selbst wenn

man eine Reservenbildung für notwendig er¬

achtet, zu hoch. Andererseits ist die für Heil¬

verfahren aufgewendete Summe von lö 858 RM.

viel zu gering. Die Bezirksvereine scheinen

noch weit entfernt zu sein von der Erkenntnis,
daß das Heilverfahren nicht allein im Interesse

des Versicherten liegt, sondern vor allem eine

vorzeitige Pensionierung und damit eine un¬

nötige Belastung der Pensionskasse verhindert.

Angesichts des riesigen Ueberschusses hätte

u. E. auf dem Gebiete des Heilverfahrens mehr

geleistet v/erden können als geschehen ist.

Die reichsgesetzliche Angestell¬
tenversicherung beim RKV. ist in ihren

Einnahmen und Ausgaben bestimmt durch elie

Vorschriften des AngestelltenVersicherungs¬
gesetzes; der RKV. ist lediglich Träger der Ver¬

sicherung an Stelle der Reichsanstalt. Der

Rechnungsabschluß für 1924 lautet:

Einnahmen 3 877 134 RM.

Ausgaben ....
619603

„

Ueberschuß: .... 3257531 RM.

An direkten Versicherungsleistungen wurden

gewährt:
1. Ruhegeld und Renten an Witwen

und Waisen 263 632

2. Beitragserstattungen gemäß § Ol

AVG 2

3. Beitragserstattungen gemäß § 62

AVG 300

4. Heilverfahren
.

177 395

Insgesamt: 441 392

Der Ueberschuß ist verhältnismäßig noch

größer a's in der Angestelltenpensionskasse\
Das ist erklärlich, weil die Angestelltenversiche¬
rung beim RKV. am 1. Januar 1924 ohne das
Vorhandensein von laufenden Renten ins Leben

getreten ist. Aus nachfolgender Aufstellung ist

dies klar ersichtlich:

• Anzahl der Ruhegeld- m. Wi
Invalideo-

¦
Mitglieder empfänger

W,twen Wa,sen
kinder

31. Dez. 1924: 55 128 988 204 24 83

Pensionskasse Arbeiterabtei¬

lung: Die Mitgliederzahl betrug am 1. Januar
1924 727 767, am 31. Dezember 1924 731 687. Es

betrugen:
Einnahmen 129840219,95
Ausgaben 75 970 139,2ö

Ueberschuß 53 870 030,69
Für reine Versicherungsleistungen wurden

insgesamt 70 755 016,9 RM. aufgewendet.
An Leistungsempfängern waren in der Ar-

beitcrabteilung der Pensionskasse vorhanden:

In?alifen nach Invaliden nid «;,.„
- .

§ 25 RKG. §26 RKG
W,!wtB W|WI

Am 1. Jan. 1924: 63 383 — 84 543 86 654

Am 31. Dez. 1924: 80 329 27 877 92 501 94 944

Die Reichsinvalidenversicherung
ist bis zum 1. Juli 1924 für die im Bergbau be¬

schäftigten Arbeiter nur zum Teil vom RKV.

durchgeführt worden. Erst von diesem Zeit¬

punkt ab trat der RKV. als Versicherungsträger
an die Stelle der Landesversicherungsanstalten.
An Mitgliedern hatte dieser Versicherungs¬

zweig am 1. Juli 1924 829 136 und am 31. De¬

zember 1924 826 059. Hier betrugen:
Einnahmen 26 434 680,62
Ausgaben 21626 008,57

Ueberschuß 4 808 672,05
Die direkten Leistungen an Versicherte be¬

zifferten sich auf 20 215 123,14 Mk. Darin ist

ein Betrag von 6,6 Millionen Mark als Gemein¬

last an die übrige Invalidenversicherung ent¬

halten.

Die Zahl der Leistungsempfünger betrug:
Im! den Witwin Waisfn Insgesamt

Am I.Jan. 1924: 41809 11841 42 788 96 438

Am 31. Dez. 1924: 50 915 13 440 45 449 109 804

Zusammenfassung: Der gesamte Rech¬

nungsabschluß des RKV. für das Jahr 1924 er¬

gibt folgende Ziffern:
Einnahmen Ausgaben UeberschuB

KM RM RM

1 Krankenkasse 85665329 70117642 15547687

2.Pens.-Kasse,AbtUr.Ang. 17 452262 4 939788 12 512474

3
„ „ „

Arb. 129840 219 75970189 53870 30

4.Angestelltenvers. . . . 3877134 619603 3257531

5.Invalidenversicherung . 26434 680 21626 003 48Q8 672

263269 624 173 273230 89995 394

Muß das Augenzittern der Bergleute als ge¬
werbliche Berufskrankheit angesehen werden?

Das „Augenzittern4- der Bergleute wird von

je*her bei der Frage nach Berufsunfähigkeit und

Gewährung von Invalidenpension besonders be>

urteilt.

Jahrelang war die Gewährung der Invaliden¬

pension an die Voraussetzung geknüpft, daß
der Antragsteller die unterschriftliche Erklärung
abgab, jede Arbeit unter Tage zu meiden. Nun¬

mehr heißt es: „Bedingt das Augenzittern Un¬

fähigkeit zur- Verrichtung der wesentlichen

bergmännischen Arbeiten oder einzelne diesen

wesentlichen bergmännischen Arbeiten gleich¬
wertigen Arbeiten unter Tage, dann ist

Berufsunfähigkeit schlechthin anzunehmen

und nicht mehr in Betracht zu ziehen, ob der

Augenzitterer etwa die eine oder andere gleich¬
wertige Arbeit über Tage verrichten kann/4

Das Augenzittern hat also gegenüber den all¬

gemeinen Augenleiden den Vorzug, daß bei ihm

Invalidenpension gewührt wird, selbst wenn der

Bergmann die sogenannten gleichwertigen Ar¬
beiten über Tage verrichtet. Bei der besondere n

Art dieser Krankheit, insbesondere dann, wenn

ihre Entstehung und ihre Verschlimmerung
direkt mit der unterirdischen Arbeit in ursäch¬

lichem Zusammenhang steht, ist die Frage auf¬

zuwerfen, ob sie nicht ebenso wie die Wurm¬

krankheit eine gewerbliche Berufskrankheit im

Sinne der Verordnung vom IZ Mai 1925

(RGBl. I S. 69) ist.

Kann man nicht aus der Tatsache, daß beim

Augenzittern, beim Meiden der unterirdischen

Berufsarbeit die Invalidenpension schlechthin

ien



gewählt wird, annehmen, daß hierin die Aner¬

kennung als gewerbliche Berufskrankheit ohne

weiteres liegt? Angesichts der erleichterten Be¬

dingungen zur Erlangung der Invalidenpension
beim Augenzittern gegenüber den allgemeinen

Augenleiden kann man jedoch leicht zu der

Auffassung kommen, daß die Knappschafts-
B#rafSgenossenschaft auf Kosten der

knappschaftlichen Kranken- und Pensionskasse

spart.
Bisher vermißt man noch in der medizinischen

Fachliteratur die Stellungnahme der Knapp¬
schafts -Oberärzte zu der Frage der ge¬

werblichen Berufskrankheiten der Bergleute

überhaupt, insbesondere zu der des Augen¬
zitterns als eine solche. Die leitenden Verwal¬

tungsorgane der Knappschaften haben sich in

dem Schrifttum der Sozialversicherung über¬

haupt noch nicht geäußert, obgleich die Lösung
dieser Frage zur Stärkung der Finanzen der

Knappschaften dienen könne, wie sie auch im

wohlverstandenen Interesse der Versicherten

liegt. Warum dies nicht geschieht, ist nicht

bekannt. Im Reichsarbeitsministerium wird man

jedoch bei Prüfung der Berufskrankheiten der

Bergleute dem Augenzittern besondere

Aufmerksamkeit schenken müssen.

Burmeister, Ruhrknappschaft, Bochum.

Rechtsprechung.
Die Beiträge für die Krankenversicherung der

Erwerbslosen sind nach einem Grundlohn im

Betrage des Doppelten der auf den Kalendertag
entfallenden Hrwerbslosenunterstützung zu be¬

rechnen. Entscheidung des 1. Beschlußsenats

des Reichsveisicherungsamts vom 23. März

1925 (II K. 91 25 B).

Aus der Begründung: Das Ober ver¬

sicherungsamt hat die Streitsache nach §§ 1790

und 1093 Abs. 1 der RVO. an das Reichsver¬

sicherungsamt abgegeben. Gutachtlich hat es

sich dahin ge-üußert, daß es sich dem Beschluß

de s Versicherungsamts anschließe. § 21 der Er¬

werbslosen! ürsorgeverordr. ung entspreche dem

§ 180 Abs. 5 der RVO. Wie hier der wirkliche

Arbeitsverdienst in seiner vollen Höhe, nicht

nur der auf den Kalendertag entfallende Arbeits¬

verdienst zugrunde gelegt werde*, so gelte
gleiches für das Doppelte der Erwerbslosen¬

unterstützung nach § 21 a. a. O.

Die Abgabe der Sache ist nach §§ 1799, 1693

der RVO. gerechtfertigt. In der Sache selbst

war unter Aufhebung des Beschlusses des Ver¬

sicherungsamts im Sinne des Antrags des öifent-

lichen Arbeitsnachweises zu entscheiden.

Wenn das Versicherungsamt aus dem Wort¬

laut des § 21 Nr. 1 der Erwe rbslosenfürsorge-
verordnung als zweifelsfrei folgert, daß als

Grundlohn das Doppelte der wochentügigen
Erwerbslosenunterstüt/ung gelte*, so kann dem

nicht beigetre ten werden. Die» Verordnung ver¬

wendet die Worte „Erwerbslosenunterstützung44
und „Unterstützung" keineswegs einheitlich im

Sinne des „arbeitstätig, wochentätig gezahlten
Betrags", überwiegend vielmehr im Sinne der

„dem Erwerbslosen gewährten Fürsorge4, also

der Reichseinrichtung als solchen (zu vgl. z. B.

$ 1 Abs. 1, § 3 Abs. 1 und 2 Satz £ § 4 Abs. 1,
§ 5 Abs. 1 und 2, $ 10 Abs. 1 (Dauer de r Unter¬

stützung), § 15 Abs. 1 und 2 usf.). Der Wort¬

laut läßt danach zum mindesten offen, ob die*

auf den Wochentag oder aber auf den Kahnder¬

tag entfallende Erwerbslosenunterstützung ge- ,

meint ist. Man könnte» sogar schon aus dem

Wortlaut mit Rücksicht darauf, daß jeder
Grundlohn die Grundlage für kalcndertägige
Leistungen ist, die Abstellung auch der Er-

trerbslosenunterstützung des § 21 Abs. 1 auf

den Kalendertag folgern. Dafi aber mit dem

Wort „Erwerbslosen unterstütz ung" nur die

kalendertagige Unterstützung gemeint sein

kann, ergibt sieh jedenfalls aus dem Zweck der

Vorschrift. Will man, wie es das Versiche¬

rn

rungsamt anzunehmen scheint, die Erwerbs¬

losenunterstützung im Erfolge nicht dem Er¬

werb aus Arbeit gleichstellen, sondern sie als

eine Leistung in Auswirkung des Fürsorge¬
gedankens ansehen, so bezweckte diese Für¬

sorge jedenfalls, wie je?de andere Fürsorge, die

Beschaffung des für den Kalendertag notwen¬

digen Lebensbedarfs. Der Zweck der Erwerbs-

losenfürsorgegesetzgebung ist jedoch darauf

gerichtet, durch fürsorgerische Maßnahmen

einen den Verhältnissen des arbeitenden Er¬

werbsfähigen entsprechenden Zustand für die

Zeit der Erwerbslosigkeit herzustellen. Wie der

Erwerbstätige regelmäßig den Arbeitsverdienst

der sechs Arbeitstage für den Unterhalt der

sieben Kalendertage der Woche verwendet, so

wird auch die Erwerbslosenunterstützung zwar

nach § 11 der Erwerbslosenfürsorgeverordnung
nur für die Wochentage gewährt, sie dient aber

zum Unterhalt des Erwerbslosen für die Ka¬

lenderwoche einschließlich der Sonntage. Schon

daraus ist zu folgern, daß die Fürsorge für den

erkrankten Erwerbslosen ebenso wie die

dem Gesunden gezahlte Unterstützung auf die

sieben Kalendertage der Woche verrechnet wer¬

den sollte. Die Erwerbslosenfürsorgegesetz-
gebung regelt hiernach ebenso wie die Für¬

sorge für den gesunden Erwerbslosen selb¬

ständig auch die Fürsorge für den erkrank¬

ten Erwerbslosen. Nun schließt sich aber die*

Fürsorge für den erkrankten Erwerbslosen nach

dem Inhalt der Erwerbslosenfürsorgeverordnung
an die Krankenfürsorge für den Erwerbstätigen
nach der RVO. an. Die Erwerbslosenfürsorge¬
verordnung trifft selbst insoweit nur die durch

die Tatsache der Erwerbslosigkeit bedingten
ergänzenden Vorschriften. Nach der Gestaltung
der Krankenfürsorge in der RVO. aber hat,
wie sich aus § 180 der RVO. in der jetzt gelten¬
den Fassung abweichend von dem früheren

Rerrhtsxustand ergibt, grundsätzlich die Berech¬

nung des Grundlohns nach dem auf die sieben

Kalendertage der Woche verteilten Arbeitsver¬

dienst der sechs Arbeitstage zu erfolgen. Wenn

sonach die Fürsorge für den erkrankten Er¬

werbslosen sich der Fürsorge für den erkrankten

Erwerbstätigen anpaßt und die letztere grund¬
sätzlich die Berechnung des Grundlohns auf

den kalendermäßig verteilten Arbeitsverdienst

abstellt, so muß, was insoweit für den Arbeits¬

verdienst gilt, auch für die Erwerbslosenunter¬

stützung zutreffen. Danach bedeutet das Wort

Erwerbslosenunterstützung des § 21 der Er¬

werbslosenfürsorgeverordnung „die auf den



Kalendertag entfallende Erwerbslosenunter¬

stützung44.
Anmerkung der Schriftleitung: Damit ist

diese Streitfrage vorläufig geklärt. Wir halten

aber aus den mehrfach dargelegten Gründen

die Entscheidung für verfehlt und verweisen auf

die nachsteheneie Entscheidung des RVA. zur

Berechnung des Grundlohns für unständig Be¬

schäftigte. In dieser hat das RVA. zu einer

ähnlichen Frage einen entgegengesetzten Stand¬

punkt eingenommen.
Bei der Bemessung der Beiträge und Leistun¬

gen für die unständig Beschäftigten nach § 450

Abs. 1 der Reichsversieherungsordnung ist als

Grundlohn der volle Ortslohn in Ansatz zu

bringen. Entscheidung des Reichsversicherungs¬
amts vom 2. Dezember 1925 (Amtl. Nachr. 1926,
S. 211).

Begründung: Während sich die Bemes¬

sung der Beiträge und der Barleistungen in der

Krankenversicherung nach den §§ 180 und 385

RVO. im allgemeinen nach einem Grundlohn

regelt, der nach § 180 Abs. 1 a. a. O. auf der

Grundlage des auf den Kalendertag entfallenden
Teiles des Arbeitsentgelts der Versicherten fest¬

zusetzen ist, schreibt § 450 Abs. 1 RVO. hin¬
sichtlich der unständig Beschäftigten vor, daß

die Satzung Beiträge und Leistungen nach dem

Ortslohn besonders festzusetzen hat. Die letzt¬

genannte Vorschrift muß dahin aufgefaßt wer¬

den, daß für die unständig Beschäftigten der
Ortslohn in die Stelle des Grundlohns tritt.

Diese Auffassung war unbestritten und gab zu

Unstimmigkeiten keinen Anlaß, solange nach
der RVO. der Grundlohn auf der Gruncilage des

Entgelts für den Arbeitstag festzusetzen war

(zu vgl. § 180 RVO. in ursprünglicher Fassung),
da als Ortslohn nach § 149 RVO. der orts¬

übliche Tagesentgelt gewöhnlicher Tagesarbeiter
gilt und mithin der vom OVA. festgesetzte
Ortslohn den Entgelt für einen Arbeitstag dar¬
stellt. Nachdem nun durch das Gesetz zur Er¬

haltung leistungsfähiger Krankenkassen vom

27. März 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 225) der

Arbeitstag als Grundlage für die Bemessung
der Beitrüge und Leistungen ausgeschaltet und
durch den Kalendertag ersetzt worden ist, glaubt
das VA., daß nunmehr auch für die Berech¬

nung der Beiträge und Leistungen für die un¬

ständig Beschäftigten der Ortslohn nicht mehr
schlechthin als Grundlohn gelten könne, son¬

dern daß entsprechend der jetzigen Vorschrift
des § 180 Abs. 1 zur Ermittlung des Grundlohns
der Ortslohn mit 6 vervielfältigt und durch 7

geteilt werden müsse. Dieser Auffassung ist

jexloch nicht beizupflichten. Das erwähnte Ge¬
setz vom 27. März 1923 hat zwar den § 180 RVO.
dahin geändert, daß bei der Festsetzung des
Grundlohns nicht mehr der auf einen Arbeits¬

tag, sondern der auf den Kalendertag ent¬

fallende Arbeitsentgelt zu berücksichtigen ist;
e s hat aber die Vorschrift des § 450 Abs. 1

Satz 1 RVO. unverändert gelassen. Hieraus
muß geschlossen werden, daß nach der Ansicht
des Gesetzes für die unständig Beschäftigten
auch in Zukunft der Ortslohn, ungeachtet seiner

ursprünglichen Bedeutung als Entgelt eines Ar¬
beitstages, schlechthin als Grundlohn gelten
sollte. Wäre es der Wille des Gesetzes gewesen,
daß auch hier der Grundlohn nach dem für

einen Kalendertag zu berechnenden Entgelt
unter Berücksichtigung- des Ortslohns an Stelle
des tatsächlichen Verdienstes für einen Arbeits¬

tag festgesetzt werden sollte, so hätte es diesen
Willen durch eine entsprechende Aenderung
des § 450 Abs. 1 zum Ausdruck bringen müssen.

Eine derartige Regelung würde indessen der
praktischen Durchführung große Schwierig¬
keiten bereitet haben, weil sich bei den un¬

ständig Beschäftigten infolge des häufigen Ar-
beitswe/chsels die Zahl ihrer wirklichen Arbeits¬

tage in der Regel nicht feststellen und daher
auch der auf einen Kalendertag entfallende Ent¬

gelt nicht errechnen lassen wird. Eine Verviel¬

fältigung des Ortslohns mit 6 und Teilung durch
7 würde zur Ermittlung des Entgelts für einen

Kalendertag jedenfalls nur in den Fällen in

Frage kommen, in denen der unständig Be¬

schäftigte tatsächlich an 6 Tagen der Woche

gearbeitet hat. Gerade mit Rücksicht auf diese

praktischen Schwierigkeiten mag das Gesetz
vom 27. März 1923 von einer Aenderung der
Vorschrift über die Bemessung der Beiträge und

Leistungen der unständig Beschäftigten ab¬

gesehen haben. Demnach müssen Beiträge und

Leistungen für diese Beschäftigten nunmehr für

jeden Kalendertag derart bemessen werden, daß
als Grundlohn der volle Ortslohn in Ansatz

gebracht wird. Dieselbe Auffassung vertritt
auch Spielhagen in der „Deutschen Kranken¬
kasse" 1925, Sp. 276 ff. Daher war unter Auf¬

hebung der angefochtenen Entscheidung des

VA., wie geschehen, zu entscheiden.

Die Gemeinde hat nur dann einen Anspruch
auf Ersatz der ärztlichen Kosten gemäß § 1531

RVO., wenn die Art der Krankheit eine Unter¬

bringung und Behandlung in einer Anstalt not¬

wendig macht. Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts vom 9. Februar 1926 — IIa KE.
116 25 ¦

—. Aus den Entscheidungsgründen:
Der Revision mußte der Erfolg versagt wer¬

den, weil das angefochtene Urteil weder auf
der Nichtanwendung oder unrichtigen Anwen¬

dung des bestehenden Rechtes noch auf einem

Verstoße wider den klaren Inhalt der Akten

beruht, das Verfahren auch nicht an wesent¬

lichen Mängeln leidet, mithin keiner der gesetz¬
lich zugelassenen Revisionsgi ünde vorliegt
(§ 1697 der Reichsversieherungsordnung).
Nach dem von der Klägerin zur Stütze ihres

Anspruchs in Bezug genommenen § 1531 der

Reichsversieherungsordnung können die Ge¬
meinde oder der Armenverband, welche nach

gesetzlicher Pflicht einen Hilfsbedürftigen
unterstützen, von der Krankenkasse im Um¬

fange der §§ 1532—1537 der Reichsversiehe¬

rungsordnung Ersatz verlangen.
Den Vorinstanzen kann allerdings nicht bei¬

gepflichtet werden, wenn sie das Vorliegen
einer „Hilfsbedürftigkeit" bei der ledigen An¬

tonie K. verneint haben. Unter Hilfsbedürftig-
keit im Sinne der in Frage stehenden Gesetzes¬
vorschrift ist die armenrechtliche Hilfsbexlürf-

tigkeit zu verstehen, welche bei der Antonie K.

unzweifelhaft bestanden hat.

Wohl aber scheitert der Ersatzanspruch des

Klagers daran, daß eine ärztliche Behandlung
der Antonie K. in dem Versorgungsheim des

Klägers nicht notwendig war. Mit Recht haben
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die Vorinstanzen in dieser Hinsicht ausgeführt,
daß die Art des Leidens der Antonie K. chro¬

nischer Bronchialkatarrh und Herzmuskel¬

schwäche, eine solche interne ärztliche Behand¬

hing keineswegs notwendig machte, sondern

dab die* gleiche ambulante Behandlung — wie

sie der Antonie K. vor ihrer Aufnahme in das

Versorgungsheim zur Verfügung gestanden
hatte» ihr auch nachher zu Ge*botc stand und

nach der Art ihres Leidens auch völlig aus¬

reichte.

Das R<kichsveisicherungsamt hat aber in

Uebereinstimmung mit dem Preußischen Ober-

verwaltungsgericht stets angenommen, daß ein

Ersatzanspruch wegen der in der Pflegeanstalt
aufgewandten ärztlichen Kosten nur dann ge¬

geben ist, wenn die Art der Krankheit eine

Unterbringung und Behandlung in dieser An¬

stalt notwendig macht. Die s ist aber, wie soeben

bemerkt, hier nicht der Fall gewesen. Hierbei

kann es auf die Organisationsvorschriften des

Klägers nicht ankommen. Es kann dem Kläger
ohne weiteres geglaubt werden, daß die Ein¬

richtung und die Rücksicht auf die Disziplin
seiner Anstalt es als notwendig, mindestens

aber als wünschenswert erscheinen lassen, daß

die Insassen seiner Pflegeantalten von den dor¬

tigen Aerzten behandelt weiden und daß frem¬

den Aerzten weder die ambulante Behandlung
noch der Zutritt zu seinen Pflegebefohlene
gestattet wird. Indessen kann für die durch die

ärztliche Behandlung seitens der Anstaltsürzte

erwachsenden Mehrkosten die Krankenkasse

nicht haftbar gemacht werden. Die Rechte der

Krankenkasse können durch innere Gründe der

Organisation des Armenverbandes keine Schmü-

lerung oder Beeinträchtigung erfahren. Die
Krankenkasse ist grundsätzlich nur zu den ge¬
setzlichen Kassenleistungen verpflichtet und

kann nicht aus Gründen der Organisation des

Armenverbandes, welche völlig außerhalb ihrer

Einflußsphäre liegen, zu erhöhten Leistungen
herangezogen werden. Da nun nach dem oben

Gesagten eine der Krankenhausbehandlung
gleichzusetzende Behandlung der Antonie K.
nicht erforderlich war, die Behandlung vielmehr

an sich ambulant durch Vertragsärzte erfolgen
konnte*, deren Tätigkeit nach der unbestrittenen

Darstellung der Beklagten durch ein Fall-

pauschale abgegolten wurde, so können die
erhöhten Kosten der Unterbringung der Anto¬
nie K. in der Krankenabteilung des Versorgungs¬
heims des Klage rs dei Beklagten nicht zur Last

gelegt werden.

Es bedurfte deshalb keines weiteren Ein¬

gehens auf die sonstigen von den Parteien

angeregten Fragen, insbesondere auch nicht auf
die Frage, ob die Krankenabteilung des Ver¬

sorgungsheims einem Krankenhause im Sinne

des § 1533 der Reichsversieherungsordnung
gleich zu steilen sei oder nicht; vielmehr war

festzustellen, daß aus den dargelegten Gründen

ein Ersatzanspruch des Klügers auf Grund des

§ 1531 der Keichsversicherungsordnung nicht

anerkannt werden kann.

Die Revision des Klägers mußte demnach als

unbegründet zurückgewiesen werden.

Kein Anspruch auf Kindergeld und Kur¬

behandlung. Entscheidung des Reichsversiche¬

rungsamts, Fünfter Revisionssenat, vom 20. No¬

vember 1025 (Nr. IIa Kn. 439 255).
Gründe: Gegen das vorbezeichnete Urteil

hat der Kläger rechtzeitig Revision eingelegt
mit dem Antrag, ihm Kindergeld und freie ärzt¬

liche Behandlung zuzuerkennen.

Der Revision mußte der Erfolg versagt

werden, weil keiner der gesetzlich zugelassenen
Revisionsgründe vorliegt (§ 1697 RVO.).
Es war, wie geschehen, zu entscheiden.

Der Klüger wendet sich mit seiner Revision

gegen die Entscheidung des Knappschafts-
Oberversicherungsamts, insoweit diese den An¬

spruch auf Kindergelt und freie ärztliche Be¬

handlung verneint hat. Damit kann er nicht

durchdringen. Dem Kläger ist Invaliden¬

pension durch Bescheid vom 4. September 1908

rechtskräftig bewilligt worden. Auf dieses ab¬

geschlossene Verfahren können die Vorschriften
des erst nachher in Kraft getretenen Reichs¬

knappschaftsgesetzes nur Anwendung finden,
soweit dies das Gesetz ausdrücklich vorsieht.

Dies ist für die Gewährung des durch das

Reichsk nappsch aftsgeset I neu eingeführten
Kindergeldes nicht der Fall. Durch den Antrag
auf Gewährung des Kindergeldes, auf das kein

selbständiger Anspruch besteht, das vielmehr

lediglich einen Teil der Invalidenpension dar¬

stellt, konnte auch ein neues Verfahren, wie der

Kläger zu meinen scheint, nicht in Lauf ge¬

setzt werden. Artikel 30 des Einführungs¬
gesetzes zum Reichsknappschaftsgesetz kommt

daher nicht in Anwendung. Der Anspruch auf

Kindergeld ist nur nach den alten Vorschriften

zu beurteilen. Nach diesen ist ein solcher nicht

gegeben. Das Oberversicherungsarnt hat somit

zutreffend den Kläger mit seinem Anspruch
abgewiesen. Ebenso bedenkenfrei ist die sich

auf § 47 der 'Satzung des Oberschlesischen

Knappschaftsvereins vom 27. Juli 1907 stützende

Feststellung des Oberversicherungsamts, daß

dem Kläger, der unbestrittenermaßen außerhalb

eines Kurbezirks wohnt, ein Anspruch auf Kur¬

behandlung nicht zusteht.

Hiernach muß es bei der Vorentscheidung
bewenden.
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